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Statut
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Ge�châäfts-aind Kaßen-Reglement

Pott und Cowle�che Stiftung zu Elbing.

‘Neb�t der Verhandlung vom 12. Januar 1812

die Erófnungsfeier die�er Stiftung und kurzeLebensbe�chreibung
des Stifters betre�end.
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Auszugaus demCowle�chenTe�tamente.

E Betracht der Hinfälligkeitdes Men�chen und der Ungewißheit der lebten
tebens�tunde errichte i<h Richard Cowle �chon jebt, im vollen Gebrauch
meiner Gei�teskräfte und bei ge�unden Tagen, hiedur< mein Te�tament 2c. 2.

Jch habe niché Verwandte, denen ich einen Pflichttheil zu hinterla��en
verpflichtet wäre, Jh will auh über meinen ganzen derein�tigen Nachlaß
dur<h Vermächcnißeverfügen 2c. 2c.

|

111. Die freundlicheAufnahme, die mir'und meiner verklärten Frauen
in der Stadt Elbing zu - Theil ‘geworden , hat mich an oie�en Ort gekettet,
in welchem �ehr viele liebe und gute Men�chen wohnen. - Yn der Erinnerung
unter �o guten Men�chen fortzuleben, i�t mein �ehnliler Wun�ch. Vielleicht
tragen daher folgende Anordnungen zur Erfüllungdie�es meines Wün�ches
mit bei. Näch�t- dem- Guten, welcd,es aus meinen Anordnungen -bei um�ich-
tiger Ausführung und Leitung ent�tehen kann, finde ih in der Aus�icht
auf ein Añdenken in Uebe und Ehre unter meinen Mitbürgern �chon jebt
Belohnung. C

: ;

Die irdi�chen Güter, mit welchen mich der allgütige Gott ge�egnet, -
habe ih �tets als anvertrautes Gut, das auf die nachaltig�te Wei�e zum

Be�ten Anderer verwaltet werden �oll, betrachtet.
:

F< glaube die�er An�icht gemäß und im Gei�te meines-wohl�eeligen
S> wagers, des Geheimen Raths Peter Emanuel Pott, in de��en gan-

zen Nachlaß ich dur<h Erbgangsrecht gekommen, zu handeln, wann ich hie-
dur<h die Summe - von 200,000 Rthlr. Zweimalhundert Tau�end Thaler
preuß. Courant, ¿als einen immer „bleibenden Fond unter dem Namen der

Pott und Cowle �chen Stiftung zu- bilden verordne,
:

Ls



ein�tigen Nachla��es gebildet werden, wobei �ich
Nennwerth der Capitalien für voll berechnet wird.

A.
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Die�er Fond der 200,000: Réthlr. Zweimalhundert Tau�end Thaler
�oll vorzugswei�e aus hypothekari�ch ver�icherten Activ-Capitalien meines der-

von �elb�t ver�teht , daß der

Die Einkün�te die�er Stiftung, genannt Pott und Cowle, �ollen zu

folgend avgegebenen Zwecken verwandt werden:
Die Zin�en von Funfzig Tau�end Thaler . à

�ollen jährlih für das �chöne Jn�ticut, nemlih das Yn-
du�triehaus hie�elb�t , be�timme bleiben, Speciell hies
bei verordne ih nur, daß von dem Einkommen der

50,000 Réhlr. jährli<h 100 Rthlr. Einhundert Thaler
als Gehaleszulage für den Lehrerverwendet werden.

Für das Krankenhaus, das im Bau begriffen i�t, be-
�timme ih hiedur< gleichfallsdie Einkünfte von einem
Capital von « « H ä d x è

Funfzig Tau�end Thaler aus der Pott und Cowle-
hen Stiftung.

Es gereicht mir zur großen Genugthuung, daß ich
zum Bau die�es Krankenhau�es Veranla��ung gegeben
habe, und mit den guten Elbingern thätig habe mit-
wirken können.

50,000 Rthlr.

50,000Néhlr.

Ferner legire ih die Zin�en von Zwanzig Tau�end Thaler 20,000 Rthlr.
an das St. Eli�abeth -Hospital hie�elb�t, und be�timme,
daß davon zehn alte weiblihe Dien�tboten, welche we-

nig�tens zehn Jahre bei ihrer lebten Herr�chaft treu und

ordentlich gedient haben, unentgeldlih aufgenommen
und bis an ihren Tod in Wohnung, Spei�e und Trank
frei unterhalten werden,

|

Sollten bei meinem Tode in dem Sé. Eli�abeth-
Hospital nach obigen Be�timmungen qualificirte Per�o-
nen vorhanden �eyn, �o haben die�elben den Vorzug.

Meine Köchin Eleonore verwittwete Einhenkel
gebornePilgram, die mit Treue und Anhänglichkeit



D.

E.
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mir lange gedient,hat aber das Vorzugsrechtzum Eintritt
in das Hospital vor Allen. Sollte die�elbe �ich verhei-
rathen,- und al�o aus dem Hospitalaustreten, �o erhält
�ie jährlih 100 Rtblr. Einhundert Thaler preuß. Cou-
rant aus dem. erwähntenEinkommen von 20,000 Rthlr.
bis an ihren Tod. Wenn nicht �ämmtliche zehn Stellen
be�ebt �ind, oder wenn nicht das völle Einkommen der

20,000 Réhlr. verwendet werden �ollte, �o �ollen die

Ueber�chü��e nah. dem Be�inden der Curatoren zur Ver-

mehrung des Capitals oder zur Verbe��erung der tage
der verp�legeen Per�onen verwendec werden. Den
Curatoren wird jedo< nur für �eltene Fälle die Be-

fugniß ercheilt, von den vorge�chriebenen zehnjährigen
Dien�tjahren abzugehen. Kein Dien�tbote darf jedoch
aufgenommen werden, wenn die ununterbrochene Dien�t-
zeit nicht minde�tens fünf Jahre gedauert hat.
Aus dem Fond der Pott und Cowle�chen Stiftung
be�timme ich ferner die Zin�en von Zehn Tau�end Thaler 10,000 Rthlr.
für das Heiligeleichnamshospitalhie�elb�t.
Die Zin�en von Fünf Tau�end Thaler . s

für das St. George- Hospital hie�elb�t,
F, Die Zin�en von Fünf Tau�end Thaler .

G.

H.

X,

Ke

für die Pe�tbude hie�elb�t.
Die Zin�en von Fünf Tau�end Thaler . c

für das Convencé�tift allhier.
Die Zin�en von Fünf Tau�end Thaler x

fúr das Pauperknaben�tift hie�elb�t.
Die Zin�en von Fünf Tau�end Thalec .

zum Be�ten des Kinderhaus�tifts hie�elb�t,
Die Zin�en von Fünf Tau�end Thaler . :

zum Be�ten der hier neu errichtetenSchule für arme

Mädchen. |

5,000 Réthlr,

5,000 Rthlr.

5,000 Rthlr.

5,000 Rthlr.

5,000 Rthlr.

5,000 Rthlr.
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L. Und endlich be�timme ich, daß von Zehn Tau�end Thaler 10,000 Rthlr.
des Pott und Cowle�chen Stiftungs -Capitals die Zin-
�en am 12. Januar jeden Jahres unter die Hausarmen
hie�elb�t in der Stille vertheilt werden �ollen.

M. Jh: habe vor�tehend die Verwendung des Einkommens
von 170,000 Réthlr. des Pott und Cowle�chenStif- E

tungsfonds angeordnet. Die Zin�en von den noch übrigen 30,000 Rthlr.
Dreißig Tau�end Thaler �ollen zum Be�ten des hie�igen
Gymna�iums, die�er trefflichen An�talt, verwendet wer-

den, und zwar:

a) �ollen die Zin�en von 15,000 Réthlr. den Lehrernals Gehalts-Zu-
lage verabreicht werden, in dem Verhältniß, daß wenn die Zin�en
750 Rthlr. betragen,

;

:

der Director : s 3 ¿ Ì y 150 Réthlr.
ein jeder der drei Oberlehrer100 Rthlr. , zu�ammen 300 Rthlr.
der er�te Unterlehrer 6 5 100 Rthlr.
der zweite und. dritte Unterlehrer jeder 75 Rthlr., À

zu�ammen g 5 Ï á s 150 Réthlr.
und der vierte Unterlehre s y ‘ fh 50 Réthlr.

erhalten �ollen. i

:

b) Die Zin�en von der andern Hälfte, al�o von 15,000 Rehlr., �ollen
zur Be�oldung eines �o �chleunig als möglichzu be�tellenden Lehrers
der engli�chen Sprache ‘verwendet werden. Das jährliche Gehalt die-

�es Lehrers, welcher wo möglih ein geborner Engländer �eyn muß,
�oll hiernah aus minde�tens 750 Réthlr. preuß. Courant be�tehen.

Zu Curatoren und Vor�tehera der Pott und Cowle�chen Stiftung er-gÌ neineih die jedesmaligen Directoren des Armen- Collegiums, des Jndu�trie-
hau�es und des Krankenhau�es. Die�e Curactoren �ollen in der Verwendung
der Einkünfte zu den angezeigten Zwecken unbe�chränkt und nur am Ende

jeden Jahres die Verwendung dem WohllöblichenMagi�trat hie�elb�t nachzu-
wei�en {uldig �eyn.

:
:

/|
Auch empfehle i< dem Wohllóbl. Magi�trat die Sorge für die �ete

Unterhaltung der vollkommen�ten Sicher�tellung des Stiftungs-Fonds. Jh

te
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weiß und
-

fühle �ehr wohl, daß es leichter i�t, lebtwillig zu disponiren, als

�olche Dispo�icion auszuführen, und daß i< mithin durch die Ernennung der

Directoren jener An�talten zu Curatoren meiner Stiftung die�en Männern eine

�hwere Bürde auflege. Allein es handelt �ih hier um die Fortdauer der

gemeinnüßig�ten An�talten die�er Stadt, und es unterliegt demnah keinem;
Zweifel, daß diejenigen Männer, welchen �o vieles Zutrauen von ihren Mit-

bürgern zu. Theil worden, auh die�e Mühwaltung unternehmen und mit

Sorgfalt und Eifer ausführen werden. Aus eben die�er Rück�icht nehme i

auh an, daß die Herren Curacoren die Ge�chäfte unentgeldlichübernehmen
und verrichten werden. Es“�ollen die�elben aber berechtigt �eyn, wenn �ie es

wollen, am Schlu��e eines jeden Jahres aus den Ueber�chü��en von dem Ein-

fommen des Stiftungs-Fonds bis auf den Betrag von 600 Rthlr. Sechs-

hundert Thaler preuß. Courant zurü> zu behalten und unter �ich zu vertheilen.
Die�e Ueber�chü��e werden aus dem Mehrbetrag der Zin�en ent�tehen,

weil der größte - Theil meiner hypothekari�ch  ver�ichercen Forderungen �ehs
Prozent Zin�en trägt, ich aber die Einkünfte des Pott und Cowle�chen
Stifcungs-Fonds nur zu Fünf von Hundert veran�chlagt habe.

Die Verwendung der auf die�e Arc �ih bildenden Ueber�chü��e zu den

Zwecken der Stiftung bleibt zwar der Beurtheilung und Um�icht der Herren
Curactoren überla��en, zur Regel �oll jedoh dienen, daß �olche Ueber�chü��e
dem Capitals-Fond der Stiftung zuge�chlagen und daß dadurh ein Re�erve-
Capital zur Defung etwaniger Ausfälle bei dem Stiftungs - Fond gebildet werde.

Jn der Erwartung, daß die jeßt mit der Direction des Armen- und

Krankenwe�ens am hie�igen Orte beauftragcen würdigen Männer, die Herren
: Stadtrath Krau�e,

der Großbrittanni�che Vice-Con�ul Schwark und

der Negotiant Y. F. Wegemann,

1
|

durch die�e Anordnung zu den er�ten Curatoren der Pott und Cowle�chen
Stifcung berufen werden, vermache ichden�elben meine Sammlung an Ge-

mälden und Kupfer�tichen. Jch wün�che, daß die�e Herren �ich die�e Stücke .

entweder unter einander vertheilen, oder die�e mit Mühe, Ko�ten und Fleiß
zu�ammengebrachte Sammlungen in einem pa��enden tocale auf�tellen, und

�ih die Be�timmung gefallenla��en mögen, daß dem Läng�tlebenden das

Ganze eigenthümlichzufalle 2c:
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Das zur Stiftung unter dem Namen Pott und Cowle be�tätigte
Capital von 200,000 Réhlr. �oll von meinen Te�taments - Exekutoren inner-
halb �ehs Monaten nah meinem Tode den berufenen Vor�tehern der Stif-
fung, wo möglich ganz in �olchen Activ-Forderungenmeines Nachla��es an-

gewie�en werden, welche zur Zeit meines Todes hypothekari�chver�ichert �tehen.
Die Zin�en von die�en Activ-Capicalien bis zum näch�ten halbjährigen

Zins-Termine nah meinem Tode gehören zu meinem Nachla��e, die �pätern
aber gehören der Stiftung, wenn auch das halbe Jahr, von meinem Tode
ab gerechnet, nicht verlaufen �eyn �ollte.

Die 200,000 Rthlr. zur Pott und Cowle �chenStiftung mü��en un-

gekürzt in hypothekari�chenVer�chreibungennah dem Nennwerthe gewährt
werden. Es findet al�o bei die�em Vermächtni��e keine Kürzung �tatt, woge-
gen auh das Recht des Zuwach�es bei die�em Vermächtni��e in jedem Falle
ausge�chlo��en bleibt. 2c.

VI. Im fe�ten Vertrauen auf die Gefälligkeit und -Recht�chaffenheit
meiner Freunde, der Herren Archibald Maclean und John Dohrn,
beide zu Danzig, ernenne ih die�elben zu Exekutoren die�es meines Te�ta-
ments, mit der dringenden Bitte, die Vor�chriften de��elben auf das púnkt-.
lich�te auszuführen. Jh er�uche die�elben, meinen ent�eelten Körper nach
Danzig bringen und dort in meinem Gewölbe auf dem �ogenannten neuen

Kirchhofe, neben dem Sarge meiner mir vorangegangenen Frau, zur Erde
be�tatten zu la��en, 2c.

Dies i� mein leßter Wille. Jch habe den�elben weislih erwogen und

die�e Schrift nah mehrmaliger Durchle�ung zum Bewei�e meiner uneinge-
�chränkten Genehmigung auf allen Seiten eigenhändig unter�chrieben.

So ge�chehen zu Elbing, den 21. Mai 1819.

Rickard Cow!le,

ÚLi: i)



Statut für die Pott-Cowle�che Stiftung zu Elbing.

Wir Friedri<h Wilhelm 2c. 2c.
:

thun kund und fügen. hiemit zu wi��en:
Um die men�chenfreundlichenZwecke,welche der am 4. Januar 182 ver-

�torbene Richard Cowle bei dem ‘durch �ein Te�tament ‘vom 21. Mai

1819: zum Be�ten der Stadt Elbing hinterla��enen Vermächtni��e von

200,000. Rthlr. beab�ichtiget, und"in “�einem Te�tamente ‘ausge�prochenhat,
durch eine, dem Sinne des Stifters ent�prechende Einrichtung und: Verwal-

fung zu �ichern, �o haben Wir auf das An�uchen des Magi�trats zu Elbing
und der durch das Te�tament ernannten er�ten Curatoren der“ Stiftung ‘fol-
gendes Statut für die�elbe zu genehmigenbe�chlo��en.

Qa+7:Î5
: I, Verfa��ung der Stiftung.

i

Die Pott- und: Cowle�che Stiftung gehört, ihrem We�en und ihrer
Be�timmung «gemäß, zu den. der Stadtgemeinde angehörigenmilden Stiftun-
genz; da jedoh, nah dem ausdrücflichen Willen des Stifters, das Vermö-
gen die�er Stiftung in einem- ungetrennten und. immerwährendenFond, un-

ter dem Namen der Pott-Cowle�chèn Stiftung, von einem be�onders von

ihm bezeichneten Curatorio, mit unbe�chränkterBefugniß Hin�ichts der Ver-
wendung der Einkünfte zu.den>im--Te�tamente!' angegebenen Zwecken, und
nur unter Conctrolle des Magi�trats zu Elbing verwaltet werden �oll: �o wird
die�e Stiftung ‘als eine, "für �ich-be�tehendemorali�che Per�on anerkannt; deren

Rechte und Verhältni��e lediglichnachdem -Jyhalte‘die�es:Statuts. beurtheilt
werden �ollen, E

Aie

s

2
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e an

IL. Vildung des Curatorii,

Das Curatorium �oll zufolge des Te�taments be�tehen aus den jedesma-
ligen Direktoren des Armen- Collegii, des Jndu�triehau�es und des Kranken-
hau�es. Da jedoch �eit der Errichtung des Te�taments die Verwaltungsform
des Armenwe�ens und der dazu gehörigen An�talten in Elbing �ich verändert
hat und mit der angeführten Be�timmung des Stifters niht mehr in genaue
Ueberein�timmung zu bringen i�t, �o verordnen wir, daß nach dem Abgange
der gegenwärtigen, dur<h den Stifter namentlich berufenen Curatoren „. denen

al�o die Verwaltung ihrer Aemter auf tebenszeit oder bis zu ihrem freiwil-
ligen Austricte gebührt, das Curatorium zu�ammenge�eßt �eyn �oll,

1) aus dem Dirigenten der Armen - Direction“ und in �o fern dies der

Oberbürgermei�ter oder der Syndikus des Magi�trats �eyn �ollte , welche
wegen der dem Magi�trate obliegendenAuf�icht nicht füglich-Mitglieder

“

des Curatorii �eyn können, ‘aus dem folgenden er�ten Miktgliede der
Armen - Direction, :

:
|

2) aus dem er�ten Vor�teher des Jndu�triehau�es,
3) aus dem er�ten Vor�teher des Krankenhau�es. )

Wenn bei künftigen Erledigungen hin�ichts des einen oder des andern der �ol-
cherge�talt dur<h ihre anderweitige Funktion zu dem Amte eines Curators be-

rufenen �tädti�chen Beamten wegen Verwand�chafts - oder anderer Verhält-
ni��e Bedenken enc�tehen �ollten: �o hat der Magi�trat zu Elbing die�e der

vörge�eßten Regierung anzuzeigen ‘und deren weitere Be�timmung einzuholen,
�on�t aber die Berufenen in ihr Amt einzuführen und die�elben/ unter Hin-
wei�ung auf den von ihnen gelei�teten Bürgereid, zur treuen Verwaltung
des ihnen übertragenen Amces dur<h Hand�chlag zu verpflichten.

M Suu zin

TIL Form der Verwältung.
y H ‘Ge�chäftsgang. ; SS TUM

2

Die�es Curatorium führt die Verwaltung der Pott - Cowle�chenSti�-
fung in collegiali�her Förm, wobei ‘die Wahl der Vor�ibenden den Curatä-
ren überla��en bleibe.

i

Ht



Den Ge�chäftsgang �elb�t mögen die Curatoren unter �ich verabreden,
und wenn �ie es für nöthig halten, die Genehmigung der vorge�eßten Regie-
rung hiezu einholen.

E

SE

i

Zu den vorkommenden Rechtsangelegenheitenmögen die Curatoren �ich
der Hülfe eines Rechtsver�tändigenin einzelnen Fällen bedienen,

|

i e
LER

D Verwaltungsko�ten.
c :

Die Curactoren �ind befugt, die unvermeidlichen Verwaltungsko�ten aus
den im Te�tamente ad TY. erwähnten Zin�en - Ueber�chü��en zu entnehmen,

Die�e Verwaltungsko�ten gehen- dem, den Curatoren durch -das Te�tamenc
ausge�eßten Honorar von 600 Réthlr. (in�ofern die�elben überhaupt darauf
An�prüche zu machen �ich veranlaßt finden �ollten) derge�talt vor, daß �ie je-
denfalls durh die Zin�en - Ueber�chü��e- zuer�t gede>t �cin mü��en, ehe das

zuleßt erwähnte Honorar aus dem�elben entnommen werden darf.
Wenn in- einzelnen Jahren die Einkünfte des Stiftungs - Capitals und

des etwa bereics ge�ammelten Re�erve-Fonds ($. 33.) zu�ammen genom-
men nicht’, oder auh nur gerade zur Befriedigung der dur< das Te�tament
des Stifters benannten An�talten hinreichev und mithin gar keine Zin�en - Ue-
ber�chú��e �tattfinden, �o. fällt das den Curatoren ausge�ebte Honorar ganz fort,
und die unvermeidlichen Verwaltungsko�ten werden jeder an die�er Stiftung
theilnehmenden-An�taltpro-rata in Abzug gebracht.

AS.
SZ 3) Ge�chäfts - und Ka��en -Lokale.

a

Die Stadtgemeinde i�t verpflichtet,dem Curatorio �owohl in �einen Ge-

häfts- Verhandlungen,als zur Aufbewahrung‘der Ka��en - Be�tände an Gel-
de und Documenten ein geeignetes und �icheres Lokale, entweder im Rathe-
hau�e oder in einem andern zur Di�po�ition der Stadtgemeinde �tehenden
Gebäude zur unentgeldlichenBenußung anzuwei�en, �obald die Curatoren darauf
antragen, “oder der Magi�trat aus be�onderen der Regierung anzugebenden
Gründen , ‘es ‘für rath�am erachtet; wobeider Magi�trat insbe�ondere fürdie
äußer�te Sicherheit des Ka��en» Lokals‘in gleicher Art, wie für die der Käm-
méeveifua��everhaftet tl N,

A

45

E ET
è

9
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Sämmtliche, der Stiftungsma��e zugehörigenSchuldDokumenteund
Staâts- und andere öffentlichenPapiere werden in:einem ei�ernen Ka�ten, zu
welchem jeder der Curatoren einen be�ondern Schlü��el führt, in dem erwähn-
ten ‘ofale aufbewahrt. |

Auch �ollen die Curatoren zu den laufenden im Voraus nicht zu be�tim-
menden Ausgaben , mit einem nah dem Bedürfni��e der An�talten von der

Regierung abzume��enden ei�ernen Be�tande ver�ehen werden.

$. 6.
;

4) Ka��enführung.
:

Für die Ka��enführung i�t ein be�onderes ‘Reglement zu: entwerfen un

der vorge�eßten Regierung zur Be�tätigung einzureichen.

$. Te
IV. Materielle Vor�chriften für die Verwaltung.

1) Controlle von Seiten des Magi�trats.

ze

lle

erwaltung von Seiten des Cura-
torii derge�talt ob, daß der�elbe �ich zu jeder Zeit von dem Zu�tande der�elben
dur<h Revi�ion des Verfahrens und der Ka��enführung zu unterrichten befugt
und die�elbe wenig�tens beim Rechnungs�chlu��e am Ende des Jahres vorzu-
nehmen und den etwa vorgefundenenUnregelmäßigkeitenabzuhelfenverpflichteti�t.

Dem�elben wird es dabei zur Pflicht gemacht, wie überhaupt, �o insbe-

�ondere in Bezug anf die vom Stifter namentlih berufenen Curatoren, die�e
ihm obliegende Controlle ohneEr�chwerniß der Curatoren und in den mit dem

Zweckvereinbarlichen {honenden Formen auszuüben.
:

$. 8. 3

Î

D Algemeine Verpflichtung des Curatorii Hin�ichts der Verwaltung-
y

Das Curatorium i�t auf die Erhaltung und ordentliche Admini�tration
des Stiftungs-Capitals, Abwendungalles drohenden Schadens und mögli
vortheilhafteBenußung der�elben, wie ein �orgender Hausvater Bedachk zu

nehmen verpflichtet, es wird in die�er Hin�icht im Allgemeinenauf die Vor-



�chriften des Allg. Landrechts Th. 1. Tit. 14. Ab�ch. 2. verwie�en, in�oweit
die�es Statut nicht be�ondere Abweichungendavonvor�chreibt,

$. 9.

3) Be�ondere Verwaltungs- Negeln.
a. Einziehung der Zin�en.

Ss

Jnsbe�ondere liegt dem Curatorio die regelmäßige Einziehungder Zin-
�en von den Stiftungs-Capitalienob, damit dur< Ver�äumniß oder Nichtbe-
achtung der durh die Ge�eße den Capitals-Gläubigern beigelegten Rechte,
der Stiftung kein Nachtheil oder Verlu�t zugefügt werde, de��en Folgen das

Curatorium gemäß der im ‘vorhergehenden$. angeführten ge�eblichen Be-

�timmungen zu vertreten häben würde.

$. 10.
b, Proze��e.

Zur An�tellung eines Proze��es gegen die �äumigen Schuldner bedarf
das Curactorium nicht die Zu�timmung des Magi�trats ; es genügt vielmehr an

einer von dem Curatorio �einem Rechtsanwalde auszu�tellenden Vollmacht.
_—

A Sit CLE tit 4

c. Vergleiche. :

Zur Ab�chließung eines Vergleichs i�t jedo< das Curatorium die Ge-
nehmigung des Magi�trats einzuholenverpflichtet.

� $, 12.
d, Erlaz und ‘Dilations-Bewilligung.

Die�er Genehmigung bedarf es auh, wenn das Curatorium einem

Schuldner in Betreff der fälligen Zin�enzahlung eine längere als dreimonat-

liche Dilation zu bewilligen, oder einen Theil des Zin�enrük�tandes zu er-

la��en, oder den dur< das Schuld-Dokument fe�tge�eßteu Zinsfuß ganz oder

auf eine gewi��e Zeit zu ermäßigen �ich bewogen finden �ollte.

| GPA Âa

A
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e. Kapitals-KündigungenSeitens der Schuldne-_ cia

FreiwilligeKündigungen von Kapitalien Seitens der Schuldner i�t das



Curatorium ohne Weiteres anzunehmen berechtigt,dem Magi�trate i�t jedoch
davon Nachricht zu geben. :

d. 14.
i

f. Kapitals -Kündigung Seitens des Curatorii.

Jn welchen Fällen das Curatorium �ich �elb�t zur Kündigung von Capi-
talien und deren Einziehung veranlaßt findet, bleibt zwar de��en eigener Er-
wägung vorbehalten, weil da��elbe für die Folgen einer unterla��enen Vor-
�ihtsmaaßregel verantwortlich i�t; als eine be�timmte Regel, von welcher das
Curatorium nur mit Genehmigung des Magi�trats abweichen darf, wird jedoch
hiemit fe�tge�eßt, daß die Kündigung und Einziehung ‘eines Stiftungs-Capi-
tals eintreten �oll, wenn in dem Hypotheken-Buche eines verpfändeten
Grund�tücks, entweder in der zweiten Rubrik fortdauernde. Real- Verpflichtun-
gen (Erbpacht , Ecbzins und dergleichen)oder in der dritten Rubrik vor dem

Stiftungs -Capitale noch andere Capitalien eingetragen �ind und der Schuld-
ner dem Curatorio die regelmäßige Erfüllung der auf �olhe Wei�e bevorrech-
teten Lei�tungen und Zahlungen an der jedesmaligen Verfallzeit niht voll-

�tändig nachzuwei�en vermag, und endlich, wenn es dem Darlehne an der
pupillari�chen Sicherheit ermangelt , wobei jedoch, Hin�ichts der dem Curatorio
bereits überwie�enen von dem Stifter �elb�t belegten Capitalien- mit Genehmi-

4, gung der vorge�eßten Regierung Ausnahmen �tattfinden dürfen. Bei der

Beurtheilung der pupillari�chen Sicherheit i�t nah Anleitung des allg. tand-

¿/ rechts Th. 1. Tit. 14. $. 188 seg. zu verfahren, als Maaß�tabd des Werchs *

¿|
aber jeden piereotig�te Ermittelungzum Grundezu legen,

/
ES ARTE

g. 15. Did

&- Zu�chlag eines der Stiftung verpfändeten, sub hasta �tehenden Grund�tü>s.

rf

Jn den Zu�chlag eines �ubha�tirten Grund�tücks, bei welchem die Stif-
tung intere��irt i�t, - zu willigen, i�t das Curatorium ohne weitere Nückfrage
befugt, �obald die Stiftung wegen Capital, Zin�en und Ko�ten voll�tändig
gede>t i�t; i�t die�es aber niht der Fall, �o i�t das Curatoriumzu den nah
�einer pflichtmäßigen Ueberzeugungzum Be�ten der Stiftung zu ergreifenden
Maaßregeln, die Zu�timmungdes Magi�trats einzuholenverpflichtet.
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h., Quittungslci�tungen- 3

i

Zur Gültigkeit einer Behufs der tö�chuug im Hypothekenbuckeauszu�tel-
lenden Quittung über eingezogene Stiftungs-Capictalieni�t die- der�elben an-

zu�chließende�chriftlicheGenehmigung des Magi�trats nothwendig.
:

è i. Benuzßung der Stiftungs - Kapitalien.
|

Da das Curatorium �chon im Allgemeinen ($. 8.) für die möglich�t
_ vortheilhafteBenußbung der Stiftungs-Capitalienzu �orgen verpflichtet i�t, �o

bleibt ihm zwar die Wahl die�er Benußung zunäch�t vorbehalten; der Ma-

gi�trat i�t jedoch vermöge der ihm ($. 7.) obliegenden Controlle . verpflichtet,
darauf zu �ehen- und zu halten, daß die zur Stiftungs:Ka��e eingehenden
baaren Gelder und unzinsbaren Papiere �obald als möglich �icher untergebracht
uud durch Verzin�ung benußt werden.

18.
“Als allgemeine Regel wird jedoch fe�tge�eßt, daß zu den vorkommenden

baaren Zahlungen, ‘unter �olidari�cher Verhaftung �ämmtlicher Curatoren, kein

größerer Be�tand als 2000 Rthlr. in der Ka��e �ih befinden darf, und daß
größereSummen bis zur anderweitigen ziusbaren Belegung bei der Bank deponirt,
oder in zinsbare Staats - oder andere öffentlichePapiere umge�eßt werden �ollen,

$. 19. |

__ Die Genehmigung des Magi�trats zu jeder Belegung oder Benußung
eines Stiftungs -Capitals i� we�entlih nothwendig, und er darf �ie verwei-

‘gern, �obald ihm nicht eine pupillari�che Sicherheit für da��etbe nachgewie�en
werdenkann. SS

:

RE

lin SEES $. 20.

An Micglieder des Curatorii und des Magi�trats darf unter keinen Um-

�tänden ein Stiftungs- Capital ausgeliehenwerden.
>

$ 2%
IES k. E von Grund�tücken.

:

Das Curatoriumi�t �elb�t mit Einwilligung des Magi�trates nicht befugt,
die Stiftungs - Capitalien dur<h den Ankauf von liegenden Gründen zu be-



nußen; es i� hiezu vielmehr die ausdrü>lihe Genehmigung der vorge�eßten
Regierung erforderlih , welche aber nur in dem Falle, wenn ein überwiegen-
der- Ruhen für die Stiftung aus der freiwilligen Erwerbung eines Grund-
�úcks nachgewie�en werden kann, ertheilt werdendarf.

» 9. 22.

Wenn dagegen die Stiftung als hypothekari�cherGläubiger in der Sub-
ha�tation eines verpfändeten Grund�tücks da��elbe zur Rettung des Capitals
zu erwerben genöthigt wird, �o i�t dies dem Curatorio. unter der durch den

Magi�trat einzuholendenGenehmigung der vorge�ebten Regierung zwar ge-
�tattet, ein �olches Grund�tück i�t jedoch �obald als möglichwieder zu veräu-

ßern, wenn damit kein bedeutender Verlu�t für die Stiftung verbunden i�t,

$. 23.
1 Verpachtung der der Stiftung zugefallenen Landgüter.

Die auf �olche Wei,e erworbenen, und für die Stiftung zu con�erviren-
den Landgüter �ind �ofort auf eine möglich�t vortheilhafteWei�e zu verpachten;
es bedarf feines ticitations-Verfahrens, �ondern es genügt an der Zuziehung
des Rechts-Con�ulenténund der Genehmigung des Magi�trats, welcher dabei

vorzüglich auf die Eigen�chaften des Pächters und auf eine gehörigeCautions-
be�tellung zu �ehen hat, und übrigens für die Beobachtung der durch die Ge-

�ebe vorge�chriebenenrechtsgültigenFormen eines Pachts- Contracts verhaftet i�t.
24

m. Veräußerung von Grund�tücken.

Auch zur Veräußerung eines der Stiftung zugefallenen.Grund�tücks,
wohin auch die Vererbpachtnng de��elben gehört, i�t ein tizitations-Verfahren
nicht we�entlih nothwendig, wohl aber bedarf es dazu der ausdrü>lichen Ge-

nehmigung der vorge�eßten Regierung.
;

ET
$7525.

:

n. Aufnahmevon Darlehnen.
-

Darlehne i�t das Curatorium nur mit ausdrülicher Genehmigungdes

Magi�trats aufzunehmenbefugt, welcher darauf zu �ehen hat, -daß die�elben
i

|

N aus



aus den zuer�t eingehenden Einkünftender “An�talt wieder er�tattet werden,
und in der Regel keine längere als einjährigeDauer cines �olchen Anlehns zu
dulden befugti�t, 22

:

Ausnahmen von die�er Regel werden dem pflichtmäßigenErme��en des

Magi�trats vorbehalten.

dn $. 26.

V, Verwendung der Stiftungsfonds.
1. Allgemeine Vor�chriften.

Dem Curatorio i�t dur<h das Te�tament des Stifters die unbe�chränkte
Verwaltung der Einkünfte �einer Stiftung zu den von ihm angegebenen
Zweckenbeigelegt worden. Es ver�teht �ich daher auch von �elb, daß, un-

be�chadet des den einzelnen vom Stifter begün�tigten An�talten zu�tehenden
Rechts auf den Genuß der ihnen durch das Te�tament zuge�ichertenEinkünfte,
das Curacorium, �oweit das Te�tament nicht ganz be�timmte Vor�chriften da-

rúber enthält, die Verwendungsart die�er Einkünfee zum Be�ten der�elben
nah �einer gewi��enhaften Ueberzeugung anzuordnen befugt i�t, und daß da-

her die Vor�teher und Verwalter die�er betreffenden An�talten die von dem

Curatorio deshalb zu treffenden Anordnungen zu befolgen und bei der Anfer-
tigung der Verwaltungs-Etats für die ihrer Vor�orge anvertrauten An�talten
hierauf Rück�icht zu nehmen verpflichtet �ind, Wenn aber dievon dem Cu-

 ratorio in die�er Hin�icht getroffenen Anordnungen mit der eigentlichen Be-

�timmung und dèm We�en der einzelnen An�talten nicht in Ueberein�timmung
zu bringen und die Vor�teher und Verwalterder�elben al�o �ie auszuführen
Bedenken tragen �ollten, �o gebührt dem Magi�trate die Ent�cheidung, welche
�ich aber nur auf ein Veto be�chränken darf, ohne dadurch einer anderweiti-
tigen Anordnung von Seiten des Curactorii vorzugreifen.

Sollce aber eine �olche Differenz zwi�chen dem Leßtern und- dem Ma-

gi�trate durh Uebereinkunft nicht ausgeglichenwerden, �o i�t die Ent�cheidung
der vorge�ebtenRegierung einzuholenund in Ausübungzu bringen,



$. SL
2. Specielle Vor�chriften-

“a. In Betreff des Indu�trie- und Krankenhau�es.

Jnsbe�ondere findet die�e Be�timmung Anwendung auf die beiden durch
die Pott-Cowle�che Stiftung vorzüglih begün�tigen Armen- An�talten,
nemlich das Jndu�trie- und das Krankenhaus, deren Erhaltung bisher haupt-
�ächlich auf die aus dem Aerario der der Stadt-Gemeinde ihnen zugeflo��enen
Einkünfte gegründet gewe�en i�t. Der im Te�tament ausge�prochenen Ab�icht
des Stifters gemäß gebührt vielmehr den Curatoren �einer Stiftung zunäch�t
die Anordnung über die Verwendung der von ihm den Jn�tituten zugewie�enen
Einkünfte, und es hängt al�o unter der $. 26. angegebenen Be�chränkung von

ihrem pflihtmäßigen Erme��en ab, ob und zu welchen Verbe��erungen in der

Einrichtung die�er An�talten die Stiftungs-Einkünftezunäch�t verwendet wer-

den �ollen, und in wie weit al�o die der Stadtgemeinde obliegende Verpflich-
tung zur Erhaltung die�er An�talten, mit Rücf�iche auf die von ihnen beab�ich-
tigten Verbe��erungen, durch die Stiftungs- Einkünfte erleichtert werden kann.

Jn die Verwaltung der An�talten �elb�t hat das Curatorium �ich aber
niht zu mi�chen, �ich vielmehr darauf zu be�chränken, die nüßliche Verwen-
dung der Stiftungs-Einkünftezu den be�timmten Zwecken zu controlliren
und etwanige Mißbräuche oder Abweichungendem Magi�trate oder der vorge-
�ebten Regierung zur Abhülfe anzuzeigen.

$. 28.

b. Det weiblichen Dien�tboten - Sti�tung im St, Eli�abeth - Hospital.

Die Behufs der Aufnahme weiblicher Dien�tboten in das St. Eli�a-
beth- Hospital zu treffenden Einrichtungen, bleiben der Uebereinkunft zwichen
dem Curatorio und den Vor�tehern die�es Hospitals, jedo<h mit Vorbehalt
der Genehmigungvon Seiten der, dem Lebtern vorge�eßten Armen-Direction
überla��en. Das Curatorium - hat �ich hin�ichtli<h der Aufnahme ganz nach
den Be�timmungen des Te�taments sub rubrica III, Litt. C, zu richten,
und bleibt es dem�elben vorbehalten, die Qualifikation der für Rechnung der

Pott-Cowle�chen Stiftung in das Hospical aufzunehmendenweiblichen
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Dien�tboten gewi��enhaft, und wie es �olche der Ab�icht des Stifters am mei-

�ten ent�prechend hält, zu beurctheilen,

$. 29.

Dem Curatorio �teht die Prüfung und Aufnahme der �ich dazu melden-
den Per�onen allein zu, da��elbe i�t jedoh verpflichtet eine erledigte Stelle

läng�tens binnen 6 Wochen an eine geeignete Per�on zu verleihen.
9. 30.

:

c. Der übrigen milden Stiftungen.

Die Verwendung der den übrigen von dem Stifter betheiligten milden

An�talten, namentlich:

1) dem Heiligeleichnams- Hospital,
‘2) dem St. Georgé-Hospital,
3) dem Pe�tbude�tift,
4) dem Convent�tift,
5) dem Pauperknaben�tift, :

6) dem Kinderhaus�tife jeßt weiblichen Wai�en�tift
und 7) der neu errichtecen Schule für arme Mädchen zugewendetenEinkünf-
te, bleibt wie vorhin angeordnet worden, ebenfalls zunäch�t dem Erme��en
des Curatorii vorbehalten.

$. 31.
4, Die jährlihe Vertheilung der Zin�en von 10000 Nthlr. unter die Hausarmen betreffend.

Das unbe�chränkteVertrauen, welches der Stifter den von ihm bezie-

hungswei�e be�tellten Curatoren �einer Stiftung bewei�et, ge�tattet nicht, daß
die�elben in der Verwendungs-Art der von ihm zur jährlichen Vertheilung
unter die Hausarmen an �einem Geburtstage ausge�eßten Zin�en von einem

Capital von 10000 Nthlr. be�chränkt werden, es bleibt daher �owohl die Er-

mitcelung und Auswahl der auf �olche Wei�e zu unter�tüßenden Jndividuen,
als die Be�timmung über den Betrag der Jedem von ihnen zu reichenden
Gabe und die Vertheilungsart �elb�t, lediglih der pflihtmäßigen und men-

�chenfreundlichenVor�orge der Curatoren vorbehalten,die namentliche ti�te der

auf �olche Wei�e unter�tüßten Per�onen, mit deren Quittungen belegt, i�t
aber demnäch�t einer von Seiten des Magi�trats zu die�em Zwecke zu ernen-

3



den und zur Ver�chwiegenheit zu verpflichtendenCommi��ion, aus zweien �ei-
ner Mitglieder be�tehend, vorzulegen, und von die�er dagegen eine Be�cheini-
gung über den geführten Nachweis auszu�tellen, damit die�e als Rechnungs-
belag dienen fannz die namentliche ti�te mit den Quittungen i� hierguf zu
vernichten. 2

Y. JE. =
e. Die Stiftung für das Gymna�ium betreffend.

Die von dem Stifter be�timmten Zahlungen für das Gymna�ium wer-

den von den-Curatoren an die betreffenden Empfänger gegen deren �chriftliche
Quittungen gelei�tet. Auch �oll der Magi�trat, dem als Patron des Gymna-
fiums die Be�eßung der vom Te�tator ge�tifteten engli�chen Sprachlehrer�telle,
unter Genehmigung des Con�i�toriums; zu�teht, verpflichtet �eyn, vor der An-

�tellung de��elben die Erklärung der Curatoren darüber cinzuholen, ob die�elben
gegen das gewählte Subject etwas zu eriunern haben, auch auf gegründete
Bedenken und Einwendungen Rück�icht zu nehmen.

$. 33.
3+ Verwendung der jährlichen Ueber�hü��e von den Einkünften der Stiftung.

In Beziehung auf die dur<h den höhern Zin�enfuß der Stiftungs-Capi-
talien zu erwartenden jährlichen Ueber�chü��e i�t das Curatorium verpflichtet,
die Anordnung des Stifters wegen Bildung eines Re�erve -Fonds auf das

genaue�te zu befolgen, und es darf daher von einer Verwendung die�er Ue-
ber�hü��e zum Be�ten der vom Stifter betheiligeenAn�talten nicht eher die
Rede �eyn, als bis ein zur De>ung etwaniger Verlu�te am Stiftungsfonds
be�timmtes Re�erve -Capital von wenig�tens 40000 Rthlr., de��en be�tändige
Erhaltung dem Curatorio zur Pflicht gemacht wird, ange�ammelc worden i�t.
Sodann aber bleibt dem Curatorio die Dispo�ition über die Mehreinkünfte
der Stiftung im Sinne des Stifters in gleicher Art vorbehalten, wie dies
Hin�ichts der gewöhnlichenEinkünfte dur<h die�es Statut avgeordnet worden.

6: ‘38:
- VI. Rechnungslegung.

Am Schlu��e eines jeden mit dem 12. Januar beginnendenRechnungs-
jahres, al�o �päte�tens bis zum 15. Februar jeden Jahres, it das Curaro-



rium verpflichtet,dem Magi�trat: die voll�tändige Rechnungüber diegeführte
Verwaltung vorzulegen und de��en Decharge, nach vorheriger Erledigungder
etwanigen Rechnungs- Erinnerungen , zu erbitten. DenStadtverordneteni�t
�teers ein Exemplar der Jahresrehnung zur Kenntnißnahme mitzutheilen.
Die Haupctre�ultate die�er Rechnungslegung aber �ind von dem Curatorio

durch den Druck bekannt zu machen.

$. 35.

VIL, Abänderungen des Statuts,

Es i�� Un�er Allerhöch�ter Wille, daß die Vor�chriften die�es Statuts

�owohlvon den Curatoren, als den zur Auf�icht berufenen Behörden, �trenge
befolgt, und daß Abänderungen de��elben nur mit Un�erer Allerhöch�tenBe-

willigung vorgenommen werden.

Urkundlich haben Wir die�es Statut Allerhöch�t Selb�t unterzeichnetund

mit Un�erm Königlichen Ju�iegel bedrucken la��en.

Gegeben Berlin, den 8. Mai 1826.

(gez) Friedri< Wilhelm.

L LL. Ss. J

die v. Alten�tein, v. Schumann.



Ge�chäfts- und Ka��en-Reglement
für die Pott- und Cowle�che Stiftung in Elbing.

Durchdas von Seiner Königlichen Maje�tät Allerhöh�t Selb�t vollzogene
Stacut für die Pott- und Cowle�cheStiftung vom 8. Mai 1826 i� $. 3,

nachgegebenworden : daß die Curatoren den Ge�chäftsgang unter. �ich verabre-

den dürfen, und nach $. 6. des Statuts �oll für die Ka��enführung ein be-

fonderes Reglement entworfen und der vorge�eßten Königl. Regierung zur Be-

�tätigung eingereichtwerden; weshalb denn hiemit nach�tehendesGe�chäfts- und

Ka��en-Reglement entworfen wird.

IM nitfL
Yon der Ka��en - Verwaltung dur die vom Stifter ernannten Curatoren.

fe

So lange die vom Stifter ernannten, und durch das Statut vom 8.

Mai 1826 be�tätigten, 3 Curatoren die�er Stiftung vor�tehen, �oll, nah $. 7.

des gedachtenStatuts, den�elben die Verwaltung dur<h mehrere Formen nicht

er�chwert werden. Es verbleibt daher bei der diesfälligen von Anfang an

eingeführten Einrichtung, daß der re<nungsführende Curator , namentlich
Herr Negotiant Wegmann, nur ein einziges Buch über die Ka��en-Ver-
waltung führt, welches jedoch in zwei Abtheilungen zerfällt, wovon die er�te
Abtheilung die Einnahmen und Ausgaben in <ronologi�cher Folgeordnung
enthält , mithin das Journal vertritt, die zweite Abtheilung dagegen nach den

ver�chiedenenEtats -Titeln eingerichtet, mithin das �on�t gewöhnlicheManual

er�ebt, Beide Abtheilungen�ind �o eingerichtet,daß darnach jeden Tag die

Ka��e abge�chlo��en und �ogleichvoll�tändig über�ehen werden kann, :



ge 2

Jn Gemäßheit des $. 3. des Statuts i�t die Ge�chäfts-Vertheilung un-

fer die Z Curatoren in der Art erfolgt, daß der Herr Stadtrach Krau�e
|

den Vor�is führt, der Herr Negotiant Wegmann die Ka��e in �einem Ver-

�chlu��e hat, und Herr Vice-Con�ulD. F. Schwark die äußern Angele-
# genheiten der Stiftung be�orgt. :

els
Alle an das Curatorium gerichtete Schreiben werden von dem vor�ißen-

den Mitgliede erbrochen und hiernäch�t den übrigen Mitgliedern mitgetheilt,
welche hiernäch�t bei wichtigen Angelegenheitenauf die Anordnung des Vor-

�ißenden zu�ammenkommen und �ich darüber berathen; bei minder wichtigen
Sachendagegen die näch�te regelmäßige Zu�ammenkunft abwarten, welche in

der Regel monatlich erfolgt. «

$. 4.

Nach $. 5. des Stacuts i� ein, da�elb�t vorge�chriebener, ei�erner Ka�ten
ange�chafftund in rre des Herrn Wegmann aufge�tellt worden,
worin nichéblôs diè der

Skiftung

gehörigen Dokumekte, �ondern auchdie

der Stiftung gehörigen baaren Gelder aufbewahrt werden. Damit jedo<
Gelder und Papiere nicht durcheinander kommen, werden Lebtere in ein be-

�onderes blehernes Kä�icken gelegt und die�es dann in den ei�ernen Geld-

ka�ten ge�eßt.
Bis jebt be�ißt die Stiftung keine öffentlihen Staatspapiere, Pfand-

briefe und dergleichen; �ollte �ie künftig aber, in Gemäßheit des Ge�eßes
vom 3. Mai 1821, Papiere, die auf jeden Jnhaber lauten, acquiriren, �o
werden �olche dem Magi�trate zur Außercours�ebung eingereiht, der �olche
hiernäch�t, wenn es erforderli wird, in Gemäßheit eines Re�criptsder Königl.
HochverordnetenRegierung zu Danzig vom 8. December 1822 auch wieder

in Cours �eben kann. E

Solche geldgleihe Papiere werden in dem Manual und der Rechnung
jedesmal nah der Nummer, Litter u. �. w. bezeichnetwerden.

$! 5e
:

4 Die am Schlu��e des $. 5. des Statuts unbe�timmt gebliebeneSumme,
die als ei�erner Be�tand zu vorkoinmenden Ausgaben parat gehalten werden
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�oll, i�t bereits im $. 18. des Statuts auf 2000 Réhlr. fe�kze�est worden,
weshalb es hierüber feiner weitern Be�timmung bedarf.

è

| “SS 6
Was die im $. 34. des Statuts angeordnete Rechnungslegungbecrife,

�o werden jedesmal glei<h na< dem 12. Januar die, im $. 31. des Statuts
gedachten, Zahlungs-Nachwei�ungen über die an Hausarme gelei�tete Zah-
lungen, der da�elb�t gedahten Magi�trats-Commi��ion vorgelegt, damit deren

Be�cheinigung den Belägen der Jahresrechnungbeigefügt werden fann,

ATB ttr tL.

Von dex Ka��en -Verwaltung durch andere, als die jetzigen Curatoren.
d

TS
Sobald nach $. 2. des Statuts ein neuer Vor�teher in das Curatorium

eintritt, �oll dem�elben ein Extract aus dem Te�tamente des Stifters, �o wie
eine Ab�chrift des Statuts, die�es Reglements und des zweiten Ab�chnitts
14ten Titels 1�ten Theils $. 109—163. des allgemeinen Landrechts zuge�tellt
und der�elbe zur Erfüllung der ihm hiernach obliegenden Pflichten, mit Hin-
wei�ung auf den gelei�teten Bürgereid, mittel�t Hand�chlags an Eides Statt
verpflichtetwerden.

: C: Ai

Die im vorigen Ab�chnitt enthaltenen Be�timmungen gelten auch für die

künftigen Vor�teher; doh �oll ein neues Mitglied nicht gerade in die Funktion
des ausge�chiedenenMitgliedes tretén, vielmehr bei dem jedesmaligen Ein-
treten eines neuen Mitgliedes von allen dreien über die Ge�chäfts - Vertheilung
das Nôöcthigeverabredet werden. “Als Regel �oll indeß hiebei gelten: daß
niemals das vor�ibende Mitglied zugleih Ka��enführer �eyn darf.

i E :

_ Sobald die Ka��enführung auf ein neues Mitglied übergeht, �oll außer
dem im $. 1. des vorigen Ab�chnitts gedachten Ka��enbuche noch ein zweites
Manual von dem dritten Mitgliedé geführt und die�es bei der jedesmaligen
‘Zu�ammenkunft des Curatorii nah dem Journal und Manual des Rechnungs-
führers ergänzt werden. Das



— O

Das vor�ißende Mitgliedhat darauf zu �ehen, daß dies regelmäßigge-
�chieht, auh der Rechnungsführervon Sibung zu Sißung das Manual dem
SFournalgemäß berichtigt.

Ï

Gehen Gelder mit der Po�t ein, �o wird der Po�t�chein �owohl von

dem vor�ißbenden, als dem rechnungsführenden Mitgliede vollzogen; auch,
wenn die eingehendeSumme über 2000 Rthlr. beträgt, �ogleich eine extraordi-

7? naire Zu�ammenkunft veranlaßt, um das Geld in den mit 3 Schlö��ern ver-

Ft

ELA
É
EA

7 �ehenen ei�ernen Ka�ten zu legen.
Keiner der Curatoren darf den ihm anvertrauten be�ondern Schlü��el ei-

nem Andern, bei eigner Vertretung überla��en, vielmehr wird, in Krankheits-
oder andern unvermeidlichen Verhinderungsfällen, der verhinderte Curator ei-

nen �einer �on�tigen Freunde abzuordnen und die�em den Schlü��el zu übergeben
haben.

e

Quiétungen an die Ein�enderoder Einzahler von Capitalien oder Zin�en,
werden von allen 3 Curacoren vollzogenund mit dem Stifts�iegel ge�iegelt.

$. 6:

Wenngleich die baare Geld�umme, welche das Curatorium nach $. 18.
des Statucs vorräthig haben darf, auf 2000 Rthlr. be�timmt worden i�t, �o
darf dic�e Summe doch niht der Rechnungsführeroder ein anderes Mitglied
in �cinem alleinigenPrivat-Verwahr�am haben, vielmehr darf dem rechnungs-
führenden Miktgliede hievon nur �oviel bela��en werden, als da��elbe zur Be�trei-
tung der vorkommenden Ausgaben von der einen gewöhnlichenSißung bis

zur andern nöthig hac.
$. 7

i

So oft aus der Stiftungs-Ka��e an die vom Stifter darauf angewie�e-
nen Ju�titute Zahlungenzu lei�ten �ind, die nicht an einem der gewöhnlichen
Sibungstage erfolgen können, haben alle Z Curatoren �ich zu ver�ammeln und
das nôthigeGeld aus dem gemein�chaftlichenVer�chlu��e gegen gehörigvollzo-
gene Quittung herzugeben.

Mi
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s 8.
_Da die Stiftung nad den Königl.Regierungs-Re�criptenvom 30. Juli

41822 und 13. Juli 1825 die Stempel- und Sporctel-Freiheitgenießt, �o hat
das Curactorium darauf zu wachen,daß die Ka��e dur dergleichenAusgaben
nicht ge�chwächt werde. |

:

ADEMUATT CiL

Von der Ka��enführung, wenn �olche in Zukunft einem be�ondern Rendanten
anvertraut werden �ollte.

Z

Gi E.
Sollten die Ueber�chü��e der Stiftung es ge�tatten, und eintretende Um-

�tände es wün�chenswerth machen, daß ein be�onderer Ka��en-Rendantbei die-

�er Stiftung ange�tellt werde, �o �oll ein �olcher von dem Curatorio dem Ma-

gi�trate vorge�chlagen und von die�em be�tätiget, dem�elben alsdann auch die
Stiftungska��e übergebenund der�eibe eben �o wie jeder andere be�oldete öffent-
liche Ka��en-Beamte in Eid und Pflicht genommen werden.

G6 5%
Pflichten des Rendanten im Allgemeinen.

So wie nun die�er Rendant —- für den die Remuneration von dem Cu-
ratorio aus den, dem Curatorio vom Stifter ausge�eßten 600 Rthlr. fe�tzu-
�tellen bleibe — für Alles, was bei der Ka��e vorgeht, aufkommen und

daher von allen Verhandlungen und Ge�chäften der Ka��e unterrichtetwerden

muß, �o hat der�elbe zugleichdie Verbindlichkeit,eine dem Sktiftungs-Fonds
angeme��ene Caution von 2000 Nthlr. zu �tellen.

Gs

Das Curactorium der Stiftung i�t die ihm unmittelbar vorge�ebte Behör-
de, deren Anordnungen der�elbe unbedingt zu befolgenhat, in �o ferne nah
einem der folgenden Paragraphen hiebei nicht die Genehmigung des Magi-
�trats ausdrülih erforderli �ein �ollte.

$... 4.
Jm Allgemeinenmuß der�elbe �ih genau nah dem Etat der Stiftung

oder den �on�tigen Vor�chriften richten, und ohne erhaltene Anwei�ung des
Curatorit nichés einnehmen und ausgeben, außer wo der $, 12, es erlaubt.



Der Etat wird übrigens vom Curatorioauf �ehs Jahre angefertigt,
und vom Magi�trace nah vorheriger genauer Prüfung be�tätigetrz; auch dem

Te�tamentedes Stifters, und dem Statute �o wie die�em Reglement gemäß
eingerichtet,

;

9 9

Führung der nöthigen.Bücher.
Ueber �ämmtliche bei der Ka��e vorkbommenden Einnahmen und Ausga-

ben wird von dem Rendanten

a) ein Hauptbuch,oder Journal in chronologi�cherOrdnung, und, da kein

be�onderer Controlleur beider Ka��e ange�telle i�t, auch
b) ein Manual in �y�temati�cher Ordnung

geführ«
$. 6.

Das Journal muß folgendeRubriken enthalten:
4. laufende Nummer. :

29. Dacum der Einnahme und Augsgabe.
3. Benennung des Gegen�tandes.
4. Geldbetrag : i

a) baar.
y

b) Staats - Papiere.
5. Haupt-Summe.

u, 6. Seite des Manuals.

$. Le
k

E ;

Die Nummern und �on�tigen Kennzeichen der etwa eingehendenStaats-

papiere mü��en in den Ka��enbüchern mit dem Beifügen vermerkt werden: ob
die $. 38, die�es Reglements angeordnete Außercoursfebungerfolgt �ei.

- 8.

Jn das Journal muß die täglicheEinnahme und Ausgabe �o wie �ie er

folgt, eingetragen werden, damit da��elbe, wenn es abge�chlo��en wird, jedes-
mal den augenblicklichenKa��enzu�tand ergiebt.

:



te $. 9.

Zur Verhütung nachtheiligerUnordnungen muß vom Rendanten der
Grund�aß �trenge befolgt werden:

i

:

feine Einnahme zu Buchezu bringen, ehe er �ie wirklich bezogen;�o
wie im Gegentheil keine Ausgabe zu lei�ten, ehe er �ie eingetragen hac.

$. 10.
Das Manual i� dasjenige Buch, in welches die Einnahmenund Aus-

gaben in �y�temati�cher Ordnungeingetragenwerden.
Dem Manual dient der Etat zur Richt�chnur. Alle Titel welche der

tehtere enthält, mü��en au< im Manual und in der�elben Folge wie im Etat
vorkommen, auch der im Lebteren angeführte Geldbetrag als die Soll-Ein-
nahme und Soll -Ausgabeaufgeführt werde.

Zwi�chen jedem Tirel bleibt �oviel Raum leer, als wahr�cheinlih bei
dem�elben und bei jeder �einer Abtheilungendur< das ganze Jahr erforder-
lih �eyn föônnce, um alle Po�ten gleih an den Ort, wohin �ie nach ihrer
Be�chaffenheit gehören, zu Buch bringenzu können. :

Bei jeder Einnahme- und Ausgabe-Po�t wird in einer be�ondern Co-
lonne die Nummer des Journals vermerkt, unter welcher die�elbe in dem leb-
tern entweder zur Einnahme oder Ausgabe gekommeni�t.

Bei der Einnahme werden die Titel:

a) An Be�tand,
b) An Defecten,
c) An Re�ten,

und bei der Ausgabe die Titel:

a) An Vor�chuß aus dem vorigen Jahre,
b) An zu gue gehenden Defecten,
c) An Re�ten,

den Etats - Titeln vorgetragen.
GG 414

Einnahme.
Da die Einnahme der Pott- und Cowle �chen Stiftung für jeßt haupe-

�ächlich in Zin�en von aus�tehendenCapitalien-be�teht, �o muß der Rendanc



“- 90

vorzüglich darauf acht haben, daß die Zin�en zur rechten Zeit eingehen. Er
muß �i<h zu die�em Ende genaue Kenntniß von den diesfälligen Zin�enzahs-
lungsterminen ver�chaffen, und bei ausbleibender Zahlung dem Curatorio un-

ter Ueberreihung der Ne�t - Nachwei�ung davon �ofort Anzeige machen,
damit von die�em das weiter Nöthige veranlaßt werden könne, Da jedoch,
in Gemäßheit der $. $. 21. 22 und 23. des Statuts die Stiftung auch
Revenuen aus Grund-Eigenthumbeziehenwird, �o i�t zugleih dafür zu �or-
gen, daß auch die�e jederzeit promt und in den fe�t�tehenden Terminen ein-

gehen. Auch i�t über jedes einzelne Gué zur be��ern Ueber�icht ein be�onderer
Einnahme- und Ausgabe-Titel anzulegen.

$ 42;

Si Ausgabe. :

Von den etatsmäßigen Ausgaben dürfen nur �olche ohne be�ondere An-

wei�ung gezahlte werden, welche fixirt �ind. Ueber unbe�timmte Ausgaben
mü��en be�ondere Zahlungs-Anwei�ungendes Curatorii abgewartet werden.

d- 43: |

Werden etatsmäßige Be�oldungen dur<h Sterbefälle 2c. eyledigt, �o hörc-
eine fernere Zahlung bis auf weitere Anordnung der dem Rendanten vorge-
�eßten Behörde auf. i

i

$. 14.
Quittungslei�tung-

Es darf feine Ausgabe in die Bücher eingetragen werden, die nicht �o-
gleih belegt werden kann; daher darf der Rendant keine Ausgabe lei�ten,
ohne �ich Quittung geben zu la��en, Aus der Quittung muß deutlich her-
vorgehen:

1) der Betrag welcher mit Worten wiederholtwerden muß,
2) die Geld�orte,
3) die zahlende Ka��e,
4) der Gegen�tand, wofür gezahlt worden i�t,
5) der Ort, der Tag und das Jahr des Geld-Empfanges,

und 6) der Name und Stand des Empfängers.
Bei Zin�en von Pa��iv -Capitalien muß die Höhe des Capitals, der

Zinsfuß und.der Terminus a quo und ad quem der Zinszahlung bemerkt



werden, welches Leßtereüberhaupt bei jeder Zahlung für einen gewi��en Zeit-
raum ge�chehen muß,

$. 15.

I�t der Empfänger des Schreibens unkundig, �o muß er �tatt der Un--
ter�chrift mit Z Kreuzen zeichnen und es muß von einer glaubhaften, bei dem

Ge�chäfte nicht intere��irten Per�on, die Richtigkeit der Unterkreuzung be�chei-
niget werden, |

Quittungen welchevon weiblichen Per�onen ausge�tellt werden, mü��en
(�o lange noh die Ge�chlechts-Curatelin We�tpreußen gilt) von einem ge-
richtlich be�tätigten Ge�chlechts-Curatormit unter�chrieben �eyn. Ausgenommen
werden hievon die Unter�chriften�olcher Per�onen weiblichen Ge�chlechts, welche
Armengelder erhalten, indemes zu deren Quittungen niche �o wie bei andern

Zahlungen, die �ie aus einem be�ondern Rechestitel fordern können, eines

Ge�chlechts- Bei�tandes bedarf. Hier genüge die alleinige Quittung. Auch
i�t hiezu nah pag. 85. Lätt. e, der Ge�eß�ammlung von 1822 fein Stem-
pelpapier nôthig.

de 16. i

Jede Quittung muß von demjenigenausge�telle �eyn, welcher die For-
derung zu machen hat, oder auf den die Anwei�ung lauteé. Wird das Geld
von einem Andern erhobenund darüber quittirt, �o ‘muß die gehörig beglau-
bigte Vollmacht des wirklichen Empfängers beigefügt werden.

E E7e
;

Zur Verminderung bei der Rechnung mü��en über diejenigen Zahlungen,
welche monatlich oder vierteljährigzu lei�ten �ind, jährlicheHaupt-Quittungen,
gegen Rückgabe der monatlichen MEQuartal-Quittungen, beigebrachtwerden. -

. 418.
So wie der Rendant über jede Zahlung von dem Empfänger Quittung

verlangen muß, eben �o i�t es �eine Pflicht jedem Einzahler zu quittiren,
Wird die�e Vor�icht nicht beobachtet, �o können dur<h Ab�treitung der Re�te,
be�onders nach“ dem Tode- des Rendanten, für die Hinterla��enen große Nach-
theile ent�tehen, :

?

$. 419.
Die Quittungen über die bei der Ka��e eingehendeGelder und Capita:



lien werdenaußer dem Rendanten auch von den Herrn Curatoten, unter Bei-
drüung ihres öffentlichenSiegels unterzeichnet,

. 204 di

Soll auf den Grund einer �olchen Quittung die tô�hung im Hypotheken-
Buche über eingezogene Stiftungs - Capitalien erfolgen, �o i�t (na< $. 16.

des Eingangs gedachtenStatuts) erforderlich: der�elben auch die �chriftlicheGe-

nehmigung des Magi�trats beizufügen.
:

è Ts /

Jede Quittung muß nicht nur. die Nummer des Journals und die Seï-
te des Manuals, wo die Gelder in Einnahme gebuchcworden, �ondern auch
die eingezahltenMünz�ortengenauenthalten.

“S9;

MichaStiGE
Am Schlu��e jedes Monats wird dem Curatorio von Seiten des Ren-

danten ein Ab�chluß eingereicht, aus welchem die im verflo��enen Monate vor-

gekommene Einnahme und Ausgabe, �o wie der verbliebene Be�tand er�icht-
lich i�t.

SS 23.$.
Der Extract �ür den leßktenMonat des Rechnungs- Jahres muß mit der

zu legenden Jahresrehnung, Nücf�ichts des vecbliebenen Be�tandes oder Vor-

�chu��es genau überein�timmen.
x . 24.

Be�tandgclder.

Beträgt der baare Be�tand i Schlu��eeines Monats mehr als 2,000
Réthlr. �o i� der Mehrbetrag (nah $. 18. des Satuts) zur Dispo�ition bei

der Bank oder zum Ankauf von Staats-Papierenzu offcriren.

dicks Form.
Die Rechnung wird ganz nah dem Etat und dem eigentlichen Con-

cept der Rechnung oder dem Manual, und nach den�elben Titeln gefertiget,
am Schluße der�elben auch eine Ueber�icht von dem jedesmaligenVermögens-
Zu�tande der Stiftung beigefügt.

6

:
|

Tri 26.

Da �eit dem Juli 1821bis 12.Januar 1826 �chon mehrjährigeRech-



nungen gelegt �ind, und die Formder�elben im Allgemeinen der Anordnung
des $. 25. ent�pricht, �o fann die�elbe auch bei den folgendenRechnungenbei-
behalten werden.

L

Be�onders wird hiebei noh HE bemerkte.
o 112T

Die EintragungjederPo�t, �owohl bei der Einnahme als bei der Aus-

gabe, muß �o voll�tändigge�chehen, daß-die Rechnung nöthigenfalls auh ohne
Beläge hinlänglicheAuskunft ci à N.

Be�ondere Vor�chriften.
a bei der Einnahnie.

;

So wie nach $. 12. des Statuts die Genehmigung des Magi�trats zur
Ermäßigung des Zinsfußes und zum Erlaß einiger Zin�en 2c. erforderlich i�t,
�o darf auch von den etwanigenPachétgeldern und �on�tigen Grund�tücks -Re-
venúen, ohne Genehmigung des Magi�trats nichts erla��en, oder 3 Monate
über den Zahlungs-Termin ge�tundet werden. :

29,
Bei dem Titelan aufgenommenen Darlehnen muß nah $. 25. des

Statuts nicht nur die Genehmigungdes Magi�trats bei den Belägen vor-

handen �eyn, �ondern es muß anch in der Rechnung zur Nachricht kurz be-
merkt werden:

|

4) die Veranla��ung zur Aufnahme, oder der Zwe, zu welchem die
Gelder verwendet werden �ollen,

2) das Datum der Genehmigung,
3) das Datum der Einzahlung der Gelder,
4) der Name des Darleihers,

i

E

5) ob, und welche Gegen�tände verpfändet worden �ind,
und 6) der Zinsfuß. i

- 30.
_ Unter dem Titel: „Jnsgemein“/ — oder „Extraordinaire“ — außeror-

dentliche, auh wohl zufällige Einnahme““— werden alle diejenigenEinnah-
men aufgeführt, von welchen im Etat, wegen ihrer Unbe�timmtheitund weil

�ie �ich nicht vorher�ehen la��en, feine be�ondern Titel angebrache �ind, und
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die �i auf be�ondere nicht vorherzu�chendeVorfälle gründen, auchgewöhnlich
|

nur einmal vorkommen. Z
/

i

Da �ich die Einnahmendie�esTitels gewöhnlichauf be�ondere Anwei-
�ungen, Atte�te und Berechnungen gründen, �o mü��en die�e beigefügt werden.

I BieMli�ita
Jede Ausgabe muß gerechtfertigtwerden dur<h die Befugniß und den

Beweis der Erfüllung.
Die Befugniß zur Zahlung gründet �ich bei fixirten Ausgaben auf den

Ecat, bei niche fixirten auf be�ondereAnwei�ungendes Curacorii.

Es muß daher jede dergleichenAusgabemit einer ausdrücflichen, wenig-
�tens von zwei Mitgliedern desCuratoriivollzogenenAnwei�ung belegt werden.

Die Erfüllung wird bei fixirten Ausgaben, z. B. bei den Zu�chü��en
an andere milde Stifcungen, Be�oldungen 2c, blos durch gültige und vor-

�chriftsmäßig eingerichteteQuittungen, und bei nicht fixirten Ausgaben noch
außerdem durchbe�ondere Berechnungen, Liquidationen 2c. dargethan; weil

Po�ten, die nicht hinlänglich"be�cheinigt �ind, dem Rechnungsleger defectirt
werden.

|

$. 32.

Fk die vorhergehendeRechnung mit einem Vor�chu��e abge�chlo��en, �o
muß der�elbe auf der er�ten Ausgabe-Seite vor den Ecats-Titelnin Aus-

gabe fommen, und zwar gegen Quittung desjenigen, der den Vor�chuß ge-

lei�tet hat, |

®

i
6.95. :

Die Be�foldungs-Quittungender Herren Lehrer am hie�igen Gymna�io
mü��en den Namen und Charakter der Empfänger enthalten, und, wenn der

jährliche Betrag 50 Néhlr. und drüber i�t, auf dem geordneten Stempel-
Papier ge�chrieben feyn.

$. 34.

Wenn ein Salari�t im taufe des Rechnungsjahresge�torben i�, �o muß
bei der Rechnung durch den Todten�chein der Tag des Abganges bewie�en
werden. Hinterläßt 4 Erben, denen die Beziehung des Seterbemonats oder

Quartals bewilligt worden i�t, oder denen es nach den Ge�eßben zu�teht, #0
D
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muß — in�oferne keine Wittwe hinterbleibt, oder wenn die Erben dem Cu-
ratorio niht genau bekannt �ind, — durch ein gerichtliches Atte�t bei der
Rechnung nachgewie�enwerden,daß �ie als re<htmäßigeErben wirklich die
Befugniß zur Erhebung die�es dESEhaben.

+ 35
Wenn Salari�ten- in die Stelle der Abgegangenen oder Ge�torbenen

treten, �o mü��en die diesfälligen Notificatoria des Magi�trats den Rech-
nungs- Belägen in beglaubter Ab�chrift beigefügtwerden.

Se
Die Verwendung der zur jährlichenVertheilung an Hausarme be�timm-

ten Summe von 500 Réthlr.wird (nah $. 31. des Statuts) blos durch
eine Be�cheinigung zweier Magi�trats-Mitgliederju�tificirc. i

37$. .

Sind Pa��iv -Capitalienbezahlt worden, �o mü��en die 'ka��irten Yn-
�trumente �elb�t, zugleih mit der Quittung über die Bezahlung, den Rech-
nungs- Belägen beigefügt werden; indem eine Quittung über eine bezahlte
Po�t, worüber ein Schuld�chéin ausge�tellt gewe�en, zur Ju�tifikation in der
Rechnung niche hinreichendi�t.

$. 38.
J�� ein Capital angelegt worden, �o muß die Ausgabe (nah $. 19.

des Statuts)
:

1) mit der Genehmigungdes Magi�trats,
2) mit einer beglaubten Ab�chrift des Hypotheken-oder Obligations-Yn-

�truments gerechtfertigtewerden.

Beim Ankaufe von Pfandbriefen und andern Staatspapieren muß der
Cours- und Schlußzettelbeigebraht , auh mü��en die�e Papiere dem Ma-
gi�trate zur Außercours�eßung prä�entirt werden. Auch bleibe hiebei in -der

Rechnungzu bemerken: wo das angelegte Kapital bei der Einnahme „an
Zin�en von O aufgeführt �teht,

39
Unter den Titeln „Jnsgemein“/ oder „Extraordinaria“ wird, wie bei

der Einnahme, alles dasjenige gebracht, was unter den übrigen Etats -Titeln
nicht verausgabt werden kann.



EE E

Hier muß jede Po�t mic be�onderer Genehmigung oder Anwei�ung des
Curatorii belegt �eyn.

$. 40.
Rechnungs - Ab�chluß. :

Der Ab�chluß der Rechnung muß mit den Büchern, d. h. mit dem

Journal und Manual genau überein�timmen.
$. 41. LL

Sie umfaßtden Zeitraum vom 12ten Januar des einen bis zum {2en

Januar des andern Jahres, wird �päte�tens den 15ten Februar jeden Jah-
res zweifach, mit den dazu gehörigen Belägen, dem Curatorio und von die-

�em dem Magi�trate zur Revi�ion überreicht, und von “Lebterm dechargirt,
wenn die dagegen aufge�tellten Erinnerungenbe�eitigec�ind.

Elbing, den 6. Juli 1827.

Das Curatorium der Pott- und Cowle�chenStiftung.
cgez) Krau�e. Schwar.

:

und

Der Magi�trat.
(gez)Haa�e, Schwar>, Krau�e. Krampf. Frie�e. Urban.

Baum. Hence. Ra�chke, Zimmermann.

Vor�tehendes Ge�chäfts- und Ka��en-Reglement wird auf Grund des

$. 6. des Scatuts für die Pott- und Cowle�che Stiftung zu Elbing vom

8. Mai 1826 hiedurch be�tätiget.
Danzig, den 23. Augu�t 1827.

Königl. Preuß. Regierung. Abtheilung des Fnnern,
(gez) Ewald.

ttAME WGGPtr«m
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Zum $. 8. des Statuts.

Auszug aus demallgem. Landrecht Theil 1. Tit. 14.
Ab�chnitt 2. $. $. 109. bis 163.

Von Verwaltung fremder Sachen und Güter.

Grund�ags.

$. 109. Cis Verwalter fremder Güteri�t, �oweit es dabei auf deren Er-
haltung und Aufbewahrung ankommt, na<h den Grund�äben des vorigen Ab-
�chnitts zu beurtheilen; �o weit aber von ihm fremde Ge�chäfte be�orgt werden,
als ein Bevollmächtigter anzu�ehen. :

Allgemeine Obliegenheiteneines Verwalters.

$. 110. Er i�t auf die Erhaltung und ordentliche Admini�tration ‘der
Sache, Abwendung alles drohenden Schadens, und möglich�t vorcheilhafte
Benukung der�elben, Bedacht zu nehmen verpflichtet.

$. 111. Ohne erheblicheUr�achen i�t er von der bisherigen Art des Be-
triebes des ihm aufgetragenen Ge�chäfts abzuweichen nicht befugt.

$. 112. Thut er die�es eigenmächtig, �o wird er auch für ein geringes
Ver�ehen verantwortlich.

$. 113. Zu Unternehmungen,die einen außerordentlichhenund ungewöhn-
lichen Aufwand erfordern, muß er die Billigung des Eigenthümers abwarten.

$. 114. Erfordert die Nothwendigkeit, oder der offenbare Nuben des

Eigenthümers, eine Ausnahme von die�er Regel, �o muß der Verwalter �einem
Prinzipale �oglei<h Anzeige davon machen, und �ein Verfahren rechtfertigen.

$. 115. Mißbillige der Prinzipal den Aufwand, �o finden , je nahdem
bloß von Abwendung eines Schadens, oder Ver�chaffung eines Vorcheils die



Rede war, die Vor�chriften der Ge�êbe, wegen Be�orgung fremderGe�chäfte
ohne Auftrag, Anwendung. (Tit. 13. $. 234: s9g.)

Verantwortlichkeit des Verwalters.

F. 116. Der Verwalter wird verantwortlich, wenn er die ihm anver-

trauten Güter vernachläßigt, die ausbleibenden Einnahmen beizutreiben verab-

fäumt, oder die Admini�trationsfo�ten auf eine unvortheilhafteArt vermehrt.
s. 117. Auch haftet er für den Schaden aus verab�äumter Entrichtung

der auf der Sache haftenden Abgaben, und anderer die Sache betreffenden
gewöhnlichen, oder von dem Prinzipale ihm angewie�enen Ausgaben, in �o
fern er zu deren. Be�treitung hinlänglicheEinnahmen gehabt hat.
Rechte und Pflichten des Verwalters bei den durch �eine Hände gehenden Geldern.

$. 118. Die in Händen habenden baaren Be�tände darf der Verwalter

nicht für �ich �elb�t gebrauchen, noch �on�t in �einen Nußen verwenden, wenn

es auch mit völliger Sicherheit des Prinzipals ge�chehen könnte.

$. 119. Vielmehr muß er die�elben, �oweit �ie zu den $. 117. be-

merkten Ausgaben nicht erforderlich �ind, zur weitern Verfügung des Prinzi-
pals aufbewahren, und dabei alle Pflichten eines Verwahrecs fremder Sachen
beobachten.

$. 120. Verwech�elungen der Münz�orten kann er ohne Genehmigung
des Prinzipals nur �o weit vornehmen, als es zu den Ausgaben nothwen-
dig i�t.E

Wegen der Befugniß zu �ub�tituiren.
$. 121. Der Verwalter i�t �eine Ge�chäfte einem Andern eigenmächtig

zu übertragen nicht befugt. : N
:

$. 122. Dagegen kann er �ich bei Ausrichtung einzelner Ge�chäfte frem-
der Hülfe bedienen. (Tit. 13. $. 46. 47. 48.) y

In gerichtlichen Angelegenheiten.
$. 123. Zu gerichtlichenKlagen und deren Beantwortung i� der all-

gemeine Auftrag einer Verwaltung in der Regel nicht hinreichend.
$. 124. Davon �ind dié Fáâlle ausgenommen, wo die Ge�eße auch

einen bloßen Jnhaber zur Klage wegen entnommener oder ge�törter Gewahr-
�am zula��en. (Tit. 7, $. 141—154. $. 162. 84g.)
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$. 125. Jun andern die Sache betreffendenRechtsangelegenheitenhat

der Verwalter die Vermuthung der Vollmacht. für �ich. (Tit. 13. $. 119. s9gq.)
Wegen Creditnehmens und Gebens.

|

$. 126. Baare Darlehne im Namen des Prinzipals aufzunehmen,i�t
der Verwalter ohne de��en be�ondereVollmache nicht berechtigt.

$. 127. Credit für gelieferte Sachen oder Arbeiten kann dem�elben
nur �o weit gegeben werden, als es im Laufe der von ihm betriebenen Ge-

�chäfte gewöhnlichi�t, oder ohne dergleichen Credit das Ge�chäft �elb�t nicht
gehörig betrieben werden fann. :

|

$. 128. Nur unter gleichen Um�tänden i�t der Verwalter Andern
Credit zu geben berechtige.

Wegen anderer für den Prinzipal ge�chlo��enen Verträge.
$. 129. Wie weit übrigens der Verwalter durch �eine Verträge den

Prinzipal einem Dritten verpflichte,i�t na< den Grund�äßen von Vollmachts-
Aufträgen zu beurtheilen. :

$. 130. Sind die�e Vor�chriften beobachtet, �o macht es keinen Unter-

�chied, wenn gleih der Verwalter den Vertrag auf �einen eignen Namen
ge�chlo��en hätte, �obald nur aus den Um�tänden fklar i�t, daß er in �einer
Eigen�chaft als Verwalter gehandelt habe.

z

$. 131. Doch kann der Verwalter dur< Verträge über künftige tiefe-
rungen und Prä�tationen den Prinzipal, ohne de��en be�ondere Einwilligung,
nur in �o weit verpflichten, als die Schließung �olher Verträge aus �einem
Auftrage nothwendig folgt; oder bei Verwaltungenvon der ihm aufgetragenen
Art, im ordinairen Gange der Ge�chäfte gewöhnlich i�. :

:

Von Unfähigen, welche Verwaltungen übernehmen.
$. 132. J�� Jemand zum Verwalter be�tellt, welcher für �eine Per�on

�ich nicht verpflichten kann: �o verpflichtet er denno< den Prinzipal
durch �eine, vermöge des Auftrags, unternommenen Handlungen. (Tit. 13.
$. 30— 36.)

Rechnung®slegung.
$. 133... Dem Verwalter muß alles, was �einen Händen anvertraut:

werden �oll, nach einem �chriftlichen Verzeichni��e übergebenwerden,
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$. 134. Jt dies nicht“ge�chehen, �o muß der Prinzipal nachwei�en,
daß mehr übergebenworden, als von dem Empfänger anerkannt wird.

$. 135. Der Verwalter fremder Güter i�t verpflichtet,von allen dahin
ein�chlagéèndenGe�chäften genaue Rechen�chaft abzulegen.

$. 136. Alle Einnahmen und Ausgaben muß er in die dazu be�timm-

n
Bücher ohne Zeitverlu�t eintragen, und mit bündigen Belägen recht-

ertigen.
__$- 137. Uneerläßt er die�es, �o gilt �eine Angabe nur �o weit, als er

deren Richtigkeit nachwei�en kann.

$. 138. Auch haftet er in die�em Falle für die �ämmtlichen aus der

Unter�uchung die�er Rick.tigkeitent�tehenden Ko�ten.
$. 139. Ein Verwaltermuß in der Regel �eine Rechnung, neb�t den

erforderlichenBelägen, �ogleih nah Ablauf eines jeden Rechnungsjahres
dem Prinzipale einreichen, und auf deren Abrechnung ancragen.

$. 140. Hat er die Rechnung nicht zur gehörigen Zeit eingereicht, �o
i�t er �chuldig, die jedesmaligen Ka��enbe�tände, �o weit �ie nicht zum fernern
nüblichen Betriebe des Ge�chäfts erforderlih gewe�en, von Sehs Wochen
an, nach dem Jahres�chlu��e, landüblich zu verzin�en.

$. 141. Auch trägt er von dergleichen Ka��enbe�tänden alle Gefahr.
$. 142. Von �einen Vor�chü��en kann er für die Zeit, wo er mic der

Abgabe der Rechnung �äumig gewe�en, keine Zin�en fordern, wenn er auch

5 nachLS Grund�äßen dazu befugt gewe�en wäre. (Tit. 13.
« UO :

:

$. 143. J�t der Prinzipal mit Abnahme der Rechnung �äumig: o
fallen ihm die daraus ent�tehenden Verdunkelungen der Ge�chäfte zur La�t.

$. 144. Der Verwalter i�t alsdann berechtigt, die gerichtlicheAbnahmé
der Rechnung auf Ko�ten des �äumigen Prinzipals zu fordern.

Quittung.
$. 145. Nach erfolgter Abnahme und Berichtigungder Rechnung kann

der Verwalter Quittung darüber fordern.
$. 146. Doch wird der�elbe dur< dergleichenQuittung von der Ver-

tretung unredlicher Handlungen, oder �päter entde>ter Rechnungsfehler,wenn

gleich der�elben in der Quitetung ausdrü>lich ent�agt worden , nicht befreit.
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$. 447.. Dagegen kann aber auch der Verwalter, wegen „eines �päter
entdecften, zu �einem Schaden begangenen Rechnungsfehlers, von dem Prin-
zipale Vergütung fordern.

$. 148. Auch wegen �olcher Angelegenheitenund Ge�chäfte, die in der

Rechnung nicht mit vorgekommen�ind, kann der Verwalter, der erhaltenen
Quittung ungeachtet, zur Verantwortung gezogen werden.

$. 149. Noch weniger befreiet die Quittung den Verwalter von den

An�prüchen eines“ Dritten, wenn gleich die Forderung de��elben aus einem

Ge�chäfte, über welches bereits Rechnung gelegt worden , ent�tanden wäre.

$. 150. Rechnungen, die einmal abgelegt und quittirt �ind, können nach
Verlauf von Zehn Jahren unter keinerlei Vorwande mehr angefochtenwerden.

$. 151. Nur wegen offenbarer im Zu�ammenrechnen oder Abziehen
vorgefallenerRechnungsfehler, und wegen eines bei der Verwaltung begange-
nen Betrugs, kann der Prinzipal, auh nah Ablauf der zehnjährigen Fri�t,
den Verwalter �elb�t, nicht aber �eine Erben, in An�pruch nehmen.

$. 152. Die $. 110. be�timmte Verjährungsfri�t nimmt bei �olchen
Verwaltungen, die dur<h mehrere Jahre dauern, in An�ehung des Verwal-

ters �elb�t, von dem Zeitpunkte, wo er, nach �einer Entla��ung und gelegter
Schlußrechnung, die lebte oder General-Quittungerhalten hat, ihren Anfang.

$. 153. Zu Gun�ten der Erben des Verwalters aber läuft die�e Prä-
�cription, in An�ehung einer jeden einzelnen Jahresrechnung,'von denr Tage
der darüber ausge�tellcen Special -Quittung.

Was Rechtens i�, wenn die Abnahme der Rechnung verzögert, oder

$. 154. I�t eine gehörig gelegte Rechnung durch �chuldbare Verzögez=
rung des Prinzipals innerhalb Fünf Jahren nicht abgenommen, �o wird die-

�elbe für quittirt geachtet.
$. 155. Es2 finden al�o gegen eine �olhe Rechnung, nah Ablauf der

fünfjährigenFri�t von dem Tage der ge�chehenenEinreichung, nur diejenigen
Aus�tellungen �att, die auch gegen eine quittirte Rechnung zuläßig �ind.
($. 146. 148.)

$. 156, Nach andern Zehn Jahren vom Ablaufe der $. 154. be�timm-
ten Fri�t, findet auch bei einer �olchen Recnung die Vor�chrift $, 150. 151.

Anwendung. Wenn
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Wenn die Rechnungslegung erla��en worden.

$, 157. Hat der Prinzipal dem Verwalter die Rechnungslegungerla�-
�en, �o kann er gegen die Verwaltungde��elben nur �olche Aus�tellungen, die

auf einen begangenen Betrug hinauslaufen, anbringen.
$. 158. Einer ausdrüklichen Erla��ung i�t es gleih zu achten, wenn

der Prinzipal dem Verwalter eine. Rechnung abzufordern, dur<hFünf Jahre
vernachläßigt hat.

$. 159. Doch er�tre>t �ih eine �olche �till�chweigende Erla��ung immer
nur auf die einzelnen Jahresrehnungen, bei welchen der fünfjährige Zeit-
raum, von dem Tage an, wo �ie hätten gelegt werden �ollen, verlaufen i�t.

Ausantwortung der Rechnungsbücherund Schriften,
$. 160. Nach erhaltenerQuittungmuß der Verwalter dem Prinzipale

alle Búcher und Schri�ten, welche mit der Admini�tration in Verbindung
�tehen, ausantworten.

zes
:

$. 161. Dagegen kann der Prinzipal �ich nicht entbrechen, die�e Bü-

cher und Schriften dem gewe�enen Verwalterauf jedesmaliges Verlangen,
jedo< nur innerhalb dcr $. 150. be�timmten zehnjährigenFri�t vorzulegen.

Einnahme - Re �e.
. 162. Einnahme-Re�te darf der Prinzipal nur �o weit anerkennen,

als der Verwalter Credit zu geben berechtigtgewe�en i�t.

$. 163. Alle andern dergleichenRe�te muß der Verwalter aus eignen
Mitteln entrichten, und �ich dagegen an die Re�tanten halten,

:



Verhandeltauf dem Rathhau�e zu Elbing
im Sißungs�aale des Magi�trats am

12. Januar 1822,
Im Bei�ein des von der Königlichhochldblichen
Regierung von We�tpreußen zu Danzig zu
die�er Verhandlung deputirtenDepartements-
Raths, Herrn Geheimen Regierungs- Raths

Flottwell DRIT en:

un

des �i< heute hier ebenfalls eingefundenen
Einen Executors des Richard Cowle�chen
Fe�taments Herrn Negotianten Archibald

Maclean Wohlgeboren aus Danzig;

hat �ich heute das unterzeichnete Magi�trats - Collegium allhier ver�ammelt,
um die bekannte Potc- und Cowle�che Stifcung zu eröfnen, und die gleich-
falls hier anwe�enden, mit unter�chriebenen er�ten drei Curatoren der gedach-
ten Stiftung

1) zn A Scadtrath Krau�e, Jnhaber des allgemeinen Ehrenzeichens
er�ter Kla��e, :

2) den Großbrittani�chen Vice-Con�ul Herrn D. Schwar,
3) den Negotianten Herrn Wegmann

zu die�em Amte zu verpflichten.
Der heutige Tag i�t nun deshalb hiezu be�timmt worden, weil heute

vor 67 Jahren, al�o am 12. Januar 1755 der edeldenkende Mann, den die

hie�ige Stadt als ihren Wohlthäter zu verehren hat, in einem fernen tande
und zwar zu Berwick in der Graf�chaft Northumberlandim Königreich Eng=
land belegen, das tiht der Welt erbliéte, wodurch die�er Tag für den hie-
�igen Ort höch�t merkwürdig geworden i�t,

Richard Cowle heißt der edelmüthigeMann, der zum Be�ten vieler

alten und neuen Stiftungen des hie�igen Orts in �einem am 21. Mai 1819
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èrrichteten, am ‘Z. Juli a, ejd. bei dem KöniglichenOberlandesgerichtevon

We�tpreußen zu Marienwerder deponirten, nach �einem am 4, Januar 1821
zu Danzig erfolgten �eligen Ableben am 10. Januar de��elben Jahres publi-
cirten, und dur<h das Königliche Regierungs-Re�cript d, dà, Danzig den 15.
Juni 1824 von Seiten des Staats approbirten Te�tamente die bedeutende
Summe von Zweimalhundert Tau�end Thaler Preuß. Courant,
ivelche vorzugswei�e in hypothekari�ch ver�icherten Activ- Capitalien �eines Nach-
la��es den, von ihm berufenen, Vor�tehern von den Te�taments-Erxecutoren an-

gewie�en werden �ollen, zu einer Haupt�tiftung unter der Benennung der Pott-
und Cowle�chen Stiftung be�timmte, um — wie er �ih ausdrücte — uünter

�o lieben und guten Men�chen als es ‘in Elbing giebt, wo ihm und �einer
verklärten Frau eine freundliche Aufnahme zu Theil wurde, im Andenken zu
bleiben ,

und: in Liebe und Ehre fortzuleben,

Die�er verehrungswürdigeMann, welcher von braven aber nur unbemit-
telten Eltern ab�tammte, und �einen Vater den Kaufmann Henry Cowle

�hon als Knabe von 5 Jahren verloren hat, widmete �ih der Handlung und

fam im Jahre 1775 nah Preußen, hielt �ih einige Zeit in Memel auf,
gieng dann auf kurze Zeit nah England zurück, kam aber bald aufs neue

nach der hie�igen Gegend und ctablirte �ich dann in tiebau. Aber auch von

dort. verlegte er �einen“ Wohnort �ehr bald wieder nah Memel, wo�elb�t er

A��ocie des Königl. Preußi�chen Geheimen Commerzienraths Peter Ema-
nuel Pott wurde, �ich auh am 314. März 1783 mit der Schwe�ter die�es
:c. Pote, der Chri�tine Heinvriette gebornen Pott, ehelichverband.

Einige Zeit nachher begab er �ih nach London, gründete dort cin neues

Handlungshaus unter der Firma von Cowle, Bremer und Oom, blieb
aber auch mit der Pott�chen Handlung zu Memel in Verbindung, an wel-

chen lebtern Ort er �ich im Jahre 1787 wiederum zurückbegab.

Jm Jahre 1793, bis zu welcher Zeit �eine vom Glück begün�tigten
Handelsunternehmungenihm ein bedeutendes Vermögen ver�chafft hatten, gab
er �amt �einem vorhin gedachtenSchwager Pott die Handlung auf und beide

verlegten ihren Wohn�iß nah Danzig, wo�elb�t �ie von den Revenüen ihres
Vermögens ein unabhängigesund höch�t an�tändiges Leben führten.

G EA



Im Jahre 1810 ver�tarb aber in Danzig der vorhîn erwähnte Geheime
Commerzienrath Pott ehe- und kinderlos, mit Hinterla��ung eines gerichtlich
deponirten Te�taments, worinn der�elbe �eine Schwe�ter die Frau Chri�tine
Heinriette Cowle geborne Pott, und �einen Schwager den vorerwähnten
Herrn Richard Cowle zu uneinge�chränktenUniver�al-Erben �eines ganzen
Vermögens unter dem Beifügen einge�eßt hat, daß ihrem guten Willen und

Gewi��en es überla��en werde, eine be�ondere unter �einen Papieren befindliche
Dispo�icion zu befolgen.

Der weitere Juhalt die�er Dispo�ition i�t bis jest zwar unbekannt; doch
aber i� zu vermuthen, daß �chon die�er 2c. Pott den Wun�ch gehabt habe,
etwas für Elbing zu - thun, wo�elb�t �ein Vater der Commerzienrath Peter
Pott einige Zeit als Director der hier errichtet gewe�enen Seehandlungs-
Compagnie ‘gewohntund für die�e das am Friedrih Wilhelmsplaße sub
No. 1777. (493.) befindlihe Haus erbauet hac. Doch war keinesweges den
Richard Cowle�chen Eheleuten eine verbindlihe Pfliche hiezu auferlegt, -

vielmehr alles dem freien Willen der�elben überla��en worden.
:

Die�es edle und tugendhafte Ehepaar verlegte �einen Wohn�iß gleich
nah dem �eligen Hin�cheiden des Herrn Geheimen Commerzienraths Pott
und noch in dem�elben Jahre 1810 hieher nah Elbing, errichtete bald darauf
am 2. November 1810 ein wech�el�eitiges Te�tament , worin es �ich gegen-
�eitig zu Univer�al -Erben �eines ge�ammten Vermögens ein�eßte, und durch
welches der dem hie�igen Orte unvergeßliche Stifter Herr Richard Cowle
nah dem am 25. November 1814 hie�elb�t erfolgten Ableben �einer Gattin
Chri�tine Heinriette geborne Pott, mic der er in kinderlo�er Ehe gelebt
hat, in den alleinigen Be�iß des ganzen Pott- und Cowle�chen Vermö-

gens fam, worüber ihm die freie�te Dispo�ition zu�tand, und wovon er einen

�o bedeutenden Theil als oben erwähnt i�t, zum Be�ten un�erer Stadc be�timmee.
Die�er verehrungswürdigeRichard Cowle, de��en Name nicht ofe

genug genannt werden fann, war �o be�cheiden, daß, obgleich es ledigli<
und allein nur von �einem Willen abhing, für den hie�igen Ort viel oder

wenig oder auch gar nichts zu thun, dennoch der von ihm angeordneten Stif-
tung nicht blos �einen, �ondern au<h den Namen �eines vor ihm ent�eelten
Herrn Schwagers und den Vatersnamen �einer vor ihm verklärten Gattin
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beilegee und auf die�e Art das Andenken an �ie alle drei beab�ichtigte, wes-

ES e
aller dreien hiebei Erwähnung zu thun nicht für überflü��ig erachtet

worden i�t. i

Sie alle drei ruhen nebeneinander in einem gemein�chaftlihenGewölbe
auf dem neuen Kirchhofe in Danzig, welches �ie �elb�t für �ih haben einrich-
ten la��en, und obwohldie wohl�elige 2. Cowle geborne Pott hier in Elbing
�tarb, �o i�t �ie doch von hier nah Danzig gebracht und neben ihrem wohl-
�eligen Bruder in das vorhingedacte Gewölbe ge�eßt worden, in welches auch
der wohl�elige Richard Cowle �einem Wun�che gemäß gebracht worden i�t,
der kurz vor �einem �eligen Hin�cheiden als ob er da��elbe geahnet , �ich nach
Danzig begeben hatte.

; Den hier mehrmals genannten drei Per�onen, haupt�ächlih aber dem

zuleßt ver�torbenen 2c. Cowle verdanket al�o die Pott- und Cowle�che
Stiftung ihr Da�eyn und �ie tritt mit dem heutigen Tage ins leben, an wel-

chem vor 67 Jahren der Stifter �elb�t �ein eigenes Leben erhielt. |

Die obengenanntenHerren Curatoren die�er Stiftung �ind von dem

Stifter �elb�t als die vermuthlicher�ten Curatoren genannt und von ihm da-

zu würdig befunden worden. Sie -die auh das allgemeine Vertrauen der

Stadt be�igen, indem �ie dadurh zu den Stellen gelangten, vermöge welcher
der Sifter �ie auh zu die�er neuen Function berief, haben �ich zur Ausfüh-
rung des Willens des Stifters bereit erklärt, und gelobten heute vor dem

ver�ammelten Magi�trat, dem die Sorge für die �tete Unterhaltung der voll-

fommen�ten Sicher�tellung des Stiftungsfonds vom Stifter empfohlen worden

i�t, die Erfüllung der ihnen nah der Stifctungsurkundeund dem Ge�eßbe ob-

liegenden Pflichten durh einen in die Hand des Oberbürgermei�ters gegebenen
Hand�chlag feierli<h an, wohlwi��end daß �ie, wie der Stifter �elb�t �agt,
durch die�e Function eine �chwere Bürde übernehmen, die zu tragen �ie jedoch
die erforderliche Kraft und guten Willen ‘haben. Auf Ab�chlag des Stif-
tungsfonds der « » s ¿ z 200,000 Réthlr. :

�ind ihnen bereis 140,316 Nthlr, 20 Gr.
in hypothekari�chen und re�p. als �olhe angenom- s

menen Obligationen zugekommen,und den Re�t mit 59,683 Rthlr. 10 Gr.



is 4E vis

haben�ie noh zu erwarten, indem die�e zur Zeit von den Te�taments- Execu-
toren noch nicht eingegangen �ind.*) Da übrigens nah dem Willen des Stif-
ters die zuer�t fällig gewordenen halbjährigen Zin�en nach dem Tode de��elben
noch zum Nachla��e gehören, mithin er�t �eit kurzem die Zin�en des 2ten

halben Jahres welche zur Stiftung fließen, fällig geworden, und er�t kleine
Summen darauf eingegangen�ind; �o hat �ih die Wirkung die�er Stiftung
nicht früher als heute äußern können, und beginnt durch die �o eben feierlich
vollzogene Verpflichtung der Herren Stiftungs-Curatoren und dadurch, daß
nah dem Willen des edlen Stifters an dem heutigen Tage. die Zin�en von

Zehntau�end Thalern in der Stille an Hausarme vertheilt, auh die er�ten
Zahlungen an die ver�chiedenen von dem mildthätigen Stifter bedachten mil-
den Stiftungen der hie�igen Stadt gelei�tet werden, wodur<h die Noth �o
vieler Leidenden um ein bedeutendes vermildert wird. ;

Auch erfolge noh an dem heutigen Vormittage eine be�ondere von den

tehrern des Gymna�iü in dem Saale de��elben veran�taltete Feyer des heutigen
Tages, indem auch �ämmtliche Lehrerdie�er An�talt durch eine von dem edlen
die Wi��en�chaften ehrenden Stifter, ihnen ausge�eßte jährlicheGehaltszulage
in eine �orgenfreiere Lage ver�ebt worden �ind; und es werden der Königliche
Regierungs-Commi��arius; das Magi�trats- Collegium;die Curatoren der

neuen Stifung und mehcere andere Behörden die�er Feyer, welche in einer an-

me��even Mu�ik und dem öffentlichen Vortrage mehrerer zum Andenken an

den verewigten Stifter ausgearbeiteten Reden be�tehen wird, ebenfalls beiwoh-
nen. Eben �o wird auh no< an dem morgenden Sonntage die heutige Er-
öffnung der für den hie�igen Ort höch�t wichtigen Stiftung in allen hie�igen
Kirchen, haupt�ächlih aber in der Hauptkirchezu St. Marien gefeiert werden,
wohin das Curatorium der Pott- und Cowle�chen Stiftung �ich mit dera
oben genannten Königlichen Regierungs- Commi��ario, dem Magi�trate, den -

Deputirten mehrerer hie�igen Behörden , den Vor�tehern der übrigen von dem

freigebigen Stifter bedachten milden. Stiftungen; �o wie den Zöglingen des

Jndu�triehau�es, des weiblichen Wai�en�tifes und des Pauperknaben�tifts in
einem feierlichen Zuge von dem Jndu�triehau�e aus, wo die Ver�ammlung er-

*) Spâterhin i�t die�er Re�t der Stiftung zwar ebenfalls zugekommen. Es befinden �ich jedoch
unter den überwie�enen Po�ten mehrere un�ichere, wodurch die Stiftung bereits in Proze��e
und bedeutende Nachtheile vexwiefelt worden i�t.



folgt unter dem Geläute aller Glocfen der Stadt des Morgens gegen 9 Uhr
begeben wird, und wo�elb�t einige der Feyer des heutigen Tages angeme��ene
Ge�änge von den Wai�enkindern werden abge�ungen werden. Die Einladung
zu die�er Feyer erfolgt heute von dem Curatorio der Poctt- und Cowle�chen

-

Stiftung durch eine gedruckte Dar�tellung der jeßigen Einrichtung die�er Stif-
tung, welcher eine Ueber�icht von der jebigen tage des FJndu�triehau�es und
des Kranken�tifts beigefügt i�t, :

Fernerwird an dem morgenden Sonntage Abends um 6 Uhr zur Feyer
des heutigen Tages in der reformirtenKirche hie�elb�t, zu welcher der gütige
und fromme Stifter �ich ‘hielt, ein Oratorium aufgeführt werden, wozu ge-
druckte Texte zum Be�ten der hie�igen Armen- Ka��e ausgegeben werden �ollen,
wodurch die Feyer des Tages noh mehr erhöhec wird.

Die oft erwähnte Stiftung i�t für den hie�igen Ort �o höch�t wichtig,
daß dem verehrungswürdigenStifter und denen [mit ihm verwandten Per�o-
nen, die ihn zu die�er Stiftung mit in den Stand �eßen halfen, nicht Ehre
genug angethan werden kann. Es dürfte daher hier auch niht am unrechten
Orte �tehen, wenn zugleicheiniger Wohlthaten mitgedacht wird, die �chon bei

tebzeiten des freigebigenund mitleidigen Stifters dem hie�igen Orte zu Theil
geworden �ind.

Er trug nehmlih während �eines hie�igen Aufenthalts alljährlih Zwei-
hundert Thaler in monatlichen Raten zur hie�igen Armen-Ka��e bei, und lin-

derte außerdem die Noth �o vieler Hausarmen und Kranken die �einer Hülfe
bedurften, als �olche ihm bekannt wurden, und die er deshalb zum öftern in

“ihren Häu�ern unbemerkt be�uchte und �o ganz in der Stille unter�tübte. Es
wurde fein Concert zum Be�ten der Armen gegeben, und keine Collecte zu

gleichemBehuf gehalten, wozu er nicht reichlich bei�teuerte. Er hat nicht un-

bedeutende Summen zum Bau dés hie�igen Kranken�tifes hergegeben, für
de��en Einrichtung er �ih �ehr theilnehmend incere��irte. Er gab fünfhundert
Thaler als Beitrag zur Tilgung der hie�igen, vor �einer Niederla��ung bereits

ent�tandenen, und durch den Krieg von 1807 herbeigeführtenStadt�chuld her;
auch zeigte er �ich �hon dadurch wohlwollendgegen den hie�igen Ort, daß er

bereits im Jahre 1817 der hie�igen Gymna�ien- Bibliothekzum allgemeinen
Be�ten die von �einem würdigen Schwager dem Herrn Geheimen Commer-
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zien-Rathe Pott mit nicht geringenKo�ten ange�chaften mathemati�chen, phy-
�ikali�chen und chemi�chen Apparate, ein Herbarium, einige Bücher, Modelle
und andere Kun�t�achen ge�chenkt,auch zugleicheinen O�tpreußi�chen Pfandbrief
über 500 Réthlr. in das Magi�trats-Depo�itoriumniedergelegt, wovon die jähr-
lichen Zin�en für den jedesmaligen-Auf�eherauf die�e Sachen be�timmt �ind.

So wie es in �einem Leben die�em edlen Manne Bedürfniß war, Gutes
zu thun: �o hat er dies auh bei �einem Ableben dur< die oben mehrmals
gedachte Haupet�tiftung gethan, denen er no< mehrere zwar kleinere milde
Stiftungen für das Jn- und Ausland zur Seite ge�eßt hat, unter denen aber
doch auh mehrere von Beträchtlichkeit �ih befinden, und wobei nicht über-
gangen werden darf, daß �elb�t am hie�igen Orte außer der Haupt�tiftung noch
be�ondere 2000 Rthlr. der reformirten Armen-Ka��e hie�elb�t legirt worden �ind.

Das Andenken die�es Mannes bis in die �päte�ten Zeiten zu ehren und
zu achten, muß Pflicht jedes Bewohners Elbings jeht und zu allen �pätern
Zeiten �eyn, indem jeder ohne Ausnahme mehr oder weniger Vortheil von

die�er Stiftung hat; aus der �o bedeutende Summen zum Be�ten der Stade
verwandt werden , wozu �on�t höhere Beiträge nöthig geworden �eyn würden.

Hierauf wurde die�er vom Oberbürgermei�ter Haa�e vorgele�ene Eröf-
nungs-Act mit dem ein�timmigen Wun�che der hier ver�ammelten und uneer-

�chriebenen Per�onen vollzogen, daß nah Tau�enden von Jahren noh eben
�o als heute der verehrungswürdige Stifter in dem Andenken der Bewohner
Elbings fortleben und der Stiftungsfonds fortwährendvoll�tändig und �icher
erhalten werden möge.

Flottwell, i A. Maclean,
als Deputirter der Königl. Regierung zu Danzig. als Mit ; Executor des Te�taments,

Krau�e. Schwark, Wegmann.
als Curatoren,

Ae Tte S.

Der Magi�trat.
Haa�e. Schwark, LUicffecce, Krampf. Grube, Rogge.

Achenwall. Bourguet.
i
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